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E&C-Team der Johann Daniel Lawaetz-Stiftung

Vorwort zur Dokumentation

der ersten Regionalkonferenz

Nord/ West für E&C-Akteure

und Interessierte am 7. Juni

2001 im Werkhof Hannover 

„Soziale Arbeit als Koproduktion“

Hinter dieser scheinbar so bestechend einfa-
chen Aussage verbirgt sich – gerade wenn wir
an die Schnittstellen zwischen sozialer Stadt-
entwicklung und regionaler Jugendpolitik den-
ken – ein komplexes System von Anforderun-
gen, Problemwahrnehmung, Ressourcenver-
antwortung und Lösungsansätzen. Vernetzte
und kooperative Arbeitsansätze gewinnen bei
der Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
dennoch zunehmend an Bedeutung.

Das vom BMFSFJ initiierte Programm „Ent-
wicklung und Chancen junger Menschen in so-
zialen Brennpunkten“ (E&C) hat zum Ziel, ge-
rade solche kooperativen Ansätze zu unterstüt-
zen, indem 

" der Blick in der Kinder- und Jugendhilfe
stärker als bisher für die Probleme und Schwie-
rigkeiten junger Menschen in diesen Sozialräu-
men geschärft werden soll, 
" im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes
des Bundes Ressourcen und Maßnahmen der
Kinder- und Jugendhilfe für diese Sozialräume
mobilisiert werden sollen, 
" bewährte Ansätze und Konzepte der Kinder-
und Jugendhilfe für die Arbeit in diesen Sozial-
räumen weiter entwickelt sollen und 
" neue Maßnahmen erprobt werden sollen,
die die soziale, berufliche und gesellschaftliche
Integration junger Menschen aus diesen Sozial-
räumen fördern. 

Vernetzte und kooperative Arbeitsansätze ge-
winnen bei der Wahrnehmung kommunaler
Aufgaben zunehmend an Bedeutung. Eine we-
sentliche Grundlage für die gemeinsame Nut-
zung wichtiger Ressourcen ist die Aktivierung
und Beteiligung möglichst aller relevanten Ak-
teure der sozialen Stadtentwicklung und der
Jugendhilfe/ Jugendarbeit. 

Im Rahmen des Bundesmodellprogramms
E&C werden unter dieser Zielsetzung länder-
übergreifende Konferenzen als bedarfsorien-
tierte Ideen-, Austausch- und Informationsforen
(5 halbjährlich stattfindende Konferenzen bis
Mitte 2003) stattfinden. Die Konferenzen für die
Region Nord/ West sollen den Akteuren der
Bundesländer Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-

Holstein eine Plattform bieten, auf der Pro-
blemlösungen durch vernetzte Handlungs-
strategien diskutiert und für die Praxis er-
schlossen werden können.

Die Auftaktkonferenz am 7. Juni 2001 im

Werkhof in Hannover hat sich thematisch auf

folgende Fragestellungen konzentriert: 

" Was kann vernetztes Vorgehen dazu bei-
tragen, die Jugendhilfe an der Schnittstelle zur
Regionalpolitik zu stärken?
" Wie können benachteiligte Jugendliche
durch sozialräumlich orientierte Kooperation
von Jugendhilfe, Schule und Berufsfindung
beim Übergang von der Schule in das Arbeits-
leben unterstützt werden?
" Welche Möglichkeiten eröffnen Strategien,
die sich die sozialräumliche Beteiligung bzw.
Aktivierung von jungen Menschen als Quer-
schnittsaufgabe stellen?
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Peer Gillner, Johann-Daniel-Lawaetz-Stiftung

Eröffnung der Konferenz

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe E&C-

Akteure, sehr geehrte Damen und Herren, 

als erstes möchte ich Sie als Vertragspartner
der Regiestelle E&C der Stiftung SPI zu der er-
sten Regionalkonferenz im Rahmen des Bun-
desmodellprogramms ‚Entwicklung und Chan-
cen junger Menschen in sozialen Brennpunk-
ten’ begrüßen – herzlich willkommen!

Unsere Veranstaltung steht unter dem Motto
‚Soziale Arbeit als Koproduktion’, denn wenn
wir die Vielschichtigkeit der Probleme in be-
nachteiligten Quartieren betrachten, bedarf es
in der Tat bei der Wahrnehmung kommunaler
sozialer Aufgaben zunehmend vernetzter, ja
integrierter Handlungsstrategien. 

Ansätze von Kooperation zwischen wichtigen
Akteuren an der Schnittstelle zwischen sozialer
Stadtentwicklung und kommunaler Jugend-
hilfe entstanden und entstehen vielfach im
Rahmen von regionalen sozialen Stadtentwick-
lungsprogrammen und nicht zuletzt durch das
Bundesprogramm ‚Soziale Stadt’. Diese An-
sätze – Sie wissen das sicherlich aus eigener
Erfahrung – reichen vom Status erster Annähe-
rungen bis zu etablierten Netzwerkstrukturen
und -kulturen.

Geringere Beachtung (ich will es so vorsich-
tig formulieren) fanden bisher solche ‚Kopro-
duktionen’, an denen sich in gleicher Weise
Stadtentwicklung und Jugendhilfe zielgerichtet
(lebensweltorientiert) beteiligten. Das soll mit
der Programmplattform des E&C-Programms
als Partnerprogramm zur ‚Sozialen Stadt’ nun
anders werden (Hartmut Brocke wird uns
hierzu einen kleinen Einblick geben).

Kooperation und Vernetzung sind jedoch
nicht Selbstzweck – auf jeden Fall sollten sie
dies niemals sein. Deswegen haben wir uns –
nach den Eindrücken aus vielen Experten- und
Werkstattgesprächen – entschieden, diese erste
Regionalkonferenz an zwei zentralen Themen
zu orientieren, nämlich der Kooperation an der
Schnittstelle zwischen Jugendhilfe, Schule und
Berufsbildung (hierzu Friedel Schier) und der
Frage der Implementierung von Netzwerken in
einer sozialräumlichen Jugendhilfe (hierzu Ralf
Sänger).

Als ‚kleinen Vorgeschmack’ werden wir am
Nachmittag ein weiteres Thema eröffnen, näm-
lich das der Beteiligung und Aktivierung junger
Menschen im Kontext sozialer Stadtentwick-
lungsprozesse (dies wird mein Kollege Klaus
Hagedorn übernehmen).

Soweit zu den Inhalten. Zur Organisation
möchte ich Sie jetzt schon auf ein Papier auf-

merksam machen, das Sie in Ihrer Tagungs-
mappe finden, nämlich die Themenwahl für die
nächste Konferenz im November 2001. Bitte
geben Sie uns Ihre Anregungen, so dass wir
am Ende dieser Konferenz die Themen für die
nächste Veranstaltung – wie sagt man so schön
– ‚festzurren’ können.

So, jetzt bleibt mir noch uns allen zu wün-
schen, dass uns die Konferenz viele Anregun-
gen, Gespräche und nicht nur Kommunikation,
sondern auch Kontakte geben wird.“
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Hartmut Brocke, Stiftung SPI Berlin

Programmplattform

„Entwicklung und Chancen

junger Menschen in sozialen

Brennpunkten“ (E&C)

Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hat mit der Programm-
plattform „Entwicklung und Chancen junger
Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C)
einen neuen Schwerpunkt gesetzt, um jungen
Menschen aus benachteiligten Sozialräumen
günstigere Bedingungen für ihre Entwicklung
und bessere Voraussetzungen für ihre Zukunft
zu eröffnen. „E&C“ setzt kinder- und jugendhil-
fespezifische Prioritäten in den gesellschaft-
lichen Politikbereichen: Soziale und ethnische
Integration, Zusammenleben in der Nachbar-
schaft, öffentlicher Raum und Sicherheit, Woh-
nen und Wohnumfeld, soziale Infrastruktur,
Schule, Ausbildung, Kinder, Jugendhilfe-
förderung, Unterstützung der Familien, Arbeits-
marktpolitik, Wirtschaftsförderung, Gesund-
heitsförderung, Hilfen in besonderen Lebens-
lagen, Neuorganisation und Vernetzung kom-
munaler Steuerungsinstrumente sowie
gebietsbezogener Bündelung von Ressourcen.
Die Programmplattform „E&C“ versteht sich
als Partnerprogramm der Bund-Ländergemein-
schaftsinitiative „Die Soziale Stadt“. Die
Gebiete der „Sozialen Stadt“ sind gleichzeitig
Programmgebiete von „E&C“. Hinzu kommen
bei der Programmplattform „E&C“ 13 mit den
Ländern ausgewählte Standorte im ländlichen
Raum. Mit der Umsetzung des Programms ist
die Stiftung SPI (Regiestelle E&C), mit der
wissenschaftlichen Begleitung das Deutsche
Jugendinstitut München beauftragt.

Der Programmplattform „E&C“ sind sog.
Programmmodule zugeordnet, wie z. B. 

" das Freiwillige Soziale Trainingsjahr (FSTJ)
" Interkulturelle Netzwerke
" Netzwerke und Ehrenamt im ländlichen
Raum
" Lokale Aktionspläne für Toleranz und
Demokratie.

Im Kern des Programms „E&C“ geht es (wie
bei der Gemeinschaftsinitiative „Die Soziale
Stadt“) um einen Paradigmenwechsel in Politik
und Verwaltung. Die Programmplattform
„E&C“ geht davon aus, dass die Chancenver-
besserung von Kindern und Jugendlichen in
besonders belasteten Sozialräumen nicht von
der Kinder- und Jugendhilfe allein, sondern im
Sinne einer Gemeinschaftsanstrengung „So-
ziale Arbeit als Koproduktion“ bewältigt wer-

den kann. Dabei kann die Kinder- und Jugend-
hilfe auf ein „sehr modernes Gesetz“, das SGB
VIII Kinder- und Jugendhilfe, zurückgreifen. Die
Kinder- und Jugendhilfe kennt keine Pflicht-
oder Kann-Leistungen, sondern

" die Bedarfsgerechtigkeit der zu gewähren-
den Hilfen,
" verlangt geschlechtsspezifische Angebote
und Interventionen, 
" erklärt ausdrücklich ein Kooperationsgebot
mit beteiligten Fachressorts,
" verlagert die Kompetenzen dorthin, wo sie
„auftreten“, auf die lokale Ebene und 
" kennt die Beteiligung in der Weise, dass es
die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes (öffentli-
che und freie Träger und den Jugendhilfeaus-
schuss, wie Arbeitsgemeinschaften) kodifiziert.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz kennt
darüber hinaus 

" das Hilfeplanverfahren mit der Beteiligung
der Eltern, Kinder und Jugendlichen
" die Jugendhilfekonferenz als Entschei-
dungsgremium für die einzuleitenden oder zu
gewährenden Hilfemaßnahmen und nicht zu-
letzt ist 
" die Jugendhilfeplanung und die regel-
mäßige Berichterstattung, wie
" die Aufstellung von Jugendhilfeplänen.

Nicht nur die Hilfesysteme der Bundesrepu-
blik Deutschland sind versäult (Jugendhilfe,
Sozialhilfe, Gesundheitshilfe, Arbeitsamt etc.),
sondern auch die Kinder- und Jugendhilfe in
sich ist versäult. 

Trotz der entwickelten Standards, wie z. B.
die Sozialräumlichkeit, das Lebenslagenprinzip
etc. sind die Strukturen der öffentlichen Ver-
waltung, aber auch die Strukturen der freien
Trägerschaft zielgruppenspezifisch ausgerich-
tet, so dass die Hinwendung und Ganzheitlich-
keit der Anforderungen an den Sozialraum
nicht nur schwierig ist, sondern auf allen Ebe-
nen Strukturveränderungen beim öffentlichen
und freien Trägerbereich verlangt. 

Aufgaben der Regiestelle E&C

Dies fachöffentlich zu diskutieren, Problem-
bewusstsein herzustellen, auf gelungene und
weniger gelungene Beispiele aufmerksam zu
machen, ist die Aufgabe der Regiestelle E&C
der Stiftung SPI. Wir führen Zielgruppenkon-
ferenzen (Bund-/ Länderebene der Fachmini-
sterien, der Städte und Gemeinden, der freien
Träger und der Quartiersmanager bzw. Ju-
gendhilfemanager) durch. Die Stiftung SPI,
Regiestelle E&C hat Institute beauftragt Regio-
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nalkonferenzen durchzuführen, in denen die
verschiedenen Zielgruppen, bezogen auf ihr
Land und ihre Region, gemeinsam über neue
Strukturen und Arbeitsansätze konferieren
können.  

Programmsteuerung 

Darüber hinaus organisieren wir Fachforen
zu übergreifenden Themen, wie z. B. die Ko-
operation Jugend-, Sozial- und Arbeitsamt oder
Kindertagesstätten oder Schulen oder sozial-
räumliche Jugendhilfeplanung durch. Dieser
öffentliche Diskurs wird begleitet von Werk-
stattgesprächen und lokalen Unterstützungs-
aktionen durch die Regiestelle E&C. 

Die Programmplattform „E&C“ selbst ist ge-
gliedert in einen Programmbeirat, in eine
Steuerungsrunde, an der auch die Bundes-
anstalt für Arbeit beteiligt ist. Es gibt eine
Clearingstellenfunktion zwischen den beiden
Programmen „Die Soziale Stadt“ und „E&C“
sowie ein Fachforum der beauftragten Institute/
Organisationen sowie die Abstimmung mit den
Verantwortlichen für die Programmmodule.

Was ist nun das kinder- und jugendspezifi-
sche an der Gemeinschaftsanstrengung der
nachhaltigen Entwicklung von sozialen Brenn-
punkten/ Gebieten mit besonderem Erneue-
rungsbedarf/ kommunalen Armutslagen?

Das Anliegen von E&C

Zunächst ist als „Zeitdiagnose“ festzuhalten,
dass wir in einer Gesellschaft der Transforma-
tion leben. Diese gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozesse führen zu Unübersichtlichkeit
und Überforderung. Der Strukturwandel wird
überschrieben „Von der Industriegesellschaft
zur Wissensgesellschaft“ oder auch, je nach
Denkschulen, „Von der Industriegesellschaft
zur postmodernen Gesellschaft“. 

Die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse
(Globalisierung) bewirken tiefgreifende Ein-
schnitte und Veränderungen bis im privaten,
persönlichen Bereich. Die „postmoderne
Gesellschaft“ kann übersetzt werden in „Risiko-
gesellschaft“, „Wissensgesellschaft“, „Zivil-
gesellschaft“, „Arbeitsgesellschaft“. Diesen
Definitionen können wir Fähigkeitsprofile zu-
ordnen: „Identitätsfähigkeit“, „Lernfähigkeit“,
„Beteiligungsfähigkeit“ und „Reproduktions-
fähigkeit“. Diese Fähigkeitsprofile sollen in die
Entwicklungsziele der Sozialräume aufgenom-
men werden. 

Bezogen auf die Kinder- und Jugendhilfe
ergibt sich ein besonderes Problem, denn die
Jugend, die Kinder, gibt es nicht. Es gibt „jung-
sein“ fern von Verkultung oder sozialer Beden-
ken. „Jungsein“ ist mehr als nur ein Durch-
gangstadium. 

Es ist eine Zeit mit

" eigenen Gesetzen
" eigener Genialität 
" eigenen Schwächen
" eigener Wahrnehmung.

Mit anderen Worten: Es ist für schnelle
Urteile von außen schwer zugänglich. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
sind aber sehr empfänglich für Respekt und
Ernsthaftigkeit. 

Mainstreaming, Partizipation und
Beteiligung

Das führt uns auf das Mainstreaming der Pro-
grammplattform „E&C“ wie der Gemein-
schaftsinitiative „Die Soziale Stadt“, nämlich
Partizipation, Beteiligung, Koproduktion. Zur
Koproduktion der Akteure kommt die Selbst-
bestimmung im Sinne eigener Expertenschaft
der Kinder und Jugendlichen. 

Das, was mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“
bezeichnet wird, kann nur gelingen, wenn die
Betroffenen und in unserem Fall die Kinder und
Jugendlichen zu beteiligten Akteuren der
Erneuerungsstrategien werden. Diese Beteili-
gung entspricht der aktuellen Diskussion um
den Zukunftsentwurf einer Zivilgesellschaft, die
wir als demokratische Teilhabe verstehen und
die lebensweltliche Verantwortung, das bürger-
schaftliche Engagement und Freiwilligenarbeit
umfasst. Partizipation spiegelt die demokrati-
schen Tugenden, wie Selbstbestimmung,
Reflexivität, soziale Sensibilität und Solidarität,
wie die Ausbildung von Verantwortung wider.
Ohne das nachhaltige Einüben von öffentlicher
Teilhabe, Mitwirkung und Verantwortungsüber-
nahme ist eine europäische Zivilgesellschaft
schlicht nicht möglich. 

Partizipation ist deswegen keine neue
Methode, um die „Unregierbarkeit“ der Städte
im Sinne einer neuen Steuerungsmethode zu
heilen, sondern sie ist Ausdruck einer demo-
kratischen Alltagskultur.



Dr. Friedel Schier, Good Practice-Center im

Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB

Kooperationen an den

Schnittstellen Jugendhilfe,

Schule und Berufsbildung

Das BIBB beschäftigt sich mit nahezu allen
Fragen der beruflichen Bildung. Die bekannte-
ste Arbeit des BIBB ist z.B. der jährlich neu
erscheinende Berufsbildungsbericht. Im Rah-
men des BIBB gibt es außerdem etliche For-
schungsprojekte und Modellversuche, sowie
die überbetrieblichen Ausbildungsstätten wer-
den von hier finanziert. Das Good Practice Cen-
ter Benachteiligtenförderung ist seit gut einem
Jahr ein vom Bildungsministerium finanziertes
Projekt im BIBB.

Mit dem Good Practice Center Benachteilig-

tenförderung werden drei Ansätze verfolgt:

1. Für alle Professionals in der Benachteiligten-
förderung – das sind sowohl freie Träger,
Berufsschulen und Berufsschullehrer wie auch
Personalverantwortliche in Betrieben, und hier
insbesondere im Handwerk – soll ein Informa-
tionsangebot aufgebaut werden, in dem alle für
die berufliche Förderung von Benachteiligten
relevanten Informationen zusammengeführt
sind.
2. Aufbau einer Kommunikationsplattform, die
es ermöglichen soll, dass die Kollegen/-innen
miteinander in Kontakt kommen können, die an
ähnlichen Fragestellungen arbeiten und an
einem überregionalen und bundesweiten Aus-
tausch interessiert sind. 
3. Begleitung von Kooperationen und Themen-
netzwerken mit dem Ziel, Personen an einen
Tisch zu bringen, die an derselben Fragestel-
lung arbeiten und die miteinander ein be-
stimmtes Feld weiterentwickeln möchten.

Das Informationsangebot und die Kommuni-

kationsplattform sind internetgestützte Ange-
bote. Die Themennetzwerke werden insbeson-
dere über Veranstaltungen realisiert. Diese
Arbeit dient unter den Leitlinien „Voneinander
wissen, miteinander sprechen, voneinander
lernen“ dazu, den Transfer von der Praxis für
die Praxis zu leisten. 

Im Feld des Informationsangebotes sind ins-
besondere zwei Datenbanken vorgesehen: eine
Anbieter-Datenbank und eine Datenbank mit
Good Practice - Lösungen. In die Anbieter-Da-
tenbank können sich diejenigen eintragen, die
in dem Feld der Benachteiligtenförderung mit-
telbar oder unmittelbar aktiv sind. Diese Daten-
bank wird gegen Mitte des Jahres freigeschal-
tet. Alle Interessierten sind aufgefordert, sich
dort einzubringen und die eigene Arbeit vorzu-
stellen. Auf diesem Weg sind Kontakte unter-
einander sehr leicht herzustellen. 

Unter der Internetadresse 

www.Good-Practice.BIBB.de 

sind nähere Informationen erhältlich.

Das Thema Kooperation war im letzten Jahr
ein besonderer Schwerpunkt des Projektes.
Dazu wird demnächst eine Dokumentation und
eine Expertise von BBJ via Internet verfügbar
sein. 

Kooperation an der Schnittstelle
Jugendhilfe-Schule-Berufsbildung 

Kooperation ist zu verstehen als ein von ver-
schiedenen Akteuren gemeinsam getragener,
gegliederter und ergebnisorientierter Produk-
tionsprozess. Kooperation ist ein sehr an-
spruchsvolles Vorhaben, das als moralische
Verpflichtung eingeworben werden kann, das
aber umzusetzen ist mit Akteuren, die alle ein
Eigeninteresse vertreten.

Jugendhilfe, Schule, Berufsbildung stellen
einen Sektor dar mit unterschiedlichen Hilfe-
und Finanzierungssystemen, diese wiederum
getragen von unterschiedlichen Akteuren
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innerhalb der einzelnen Systeme. In diesem
Sektor fällt es daher schwer, die eine Schnitt-
stelle auszumachen. Vielmehr gibt es hier viele
Schnittstellen an unterschiedlichen Punkten in-
nerhalb der Fördersysteme sowie in Verbin-
dung mit den Aktivitäten der Akteure im Feld.

Kooperation: Praxisbeispiel 

Das folgende Beispiel soll die Schwierigkei-
ten aber auch die Vorteile einer möglichen
Kooperation verdeutlichen: 

Zwei „schwere Jungs“ namens Arnie und
Berti werden bei einer Straßenkontrolle ange-
halten. Beide sind bewaffnet. Kurz zuvor hat ein
Banküberfall stattgefunden. Arnie und Berti
werden in Einzelzellen untergebracht, d.h. sie
können nicht miteinander reden. Der verneh-
mende Beamte macht jedem einzelnen folgen-
des Angebot: „Wenn Du den Bankraub ge-
stehst, gehst Du straffrei aus.“ Modern gespro-
chen wird hier eine Kronzeugenregelung zuge-
sagt, d.h. der Kronzeuge geht frei aus, während
der Belastete mit einer Haftstrafe von drei Jah-
ren rechnen muss. Gesteht keiner der beiden,
erwartet beide wegen Waffenbesitzes ein Jahr
Haft auf Bewährung. Gestehen allerdings
beide, kommen für beide drei Jahre Haft her-
aus. Diese Variante verschweigt der Verneh-
mungsbeamte allerdings. 

Graphisch lässt sich die Situation als soge-
nannte „Auszahlungsmatrix“ darstellen. Dieses
Beispiel ist als „Gefangenendilemma“ aus der
Soziologie bekannt.

Auszahlungsmatrix: Gefangenendilemma

Die Felder zeigen es: Wenn beide gestehen,
erwarten beide jeweils drei Jahre Haft. Wenn
nur Arni gesteht, aber Berti schweigt, kommt
Arni frei und Berti geht drei Jahre in Strafhaft –
und umgekehrt. Schweigen beide, kriegt jeder
ein Jahr zur Bewährung wegen Waffenbesitzes.
Dies wäre für beide also die günstigste Vari-
ante.

Problematisch ist für beide nun, dass sie sich
nicht miteinander abstimmen können. 

Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte
darin bestehen, dass Arni und Berti auch in
Zukunft noch zusammen arbeiten wollen. Oder:
Arni und Berti können auch einschätzen, wie
der andere reagiert, da sie sich gut kennen und
denken, dass sie sich aufeinander verlassen
können – sie halten es mit der „Ganovenehre“.

Derartige Problemlagen werden deutlich

schwieriger, wenn mehr als zwei Akteure be-
teiligt sind und wenn jeder der Akteure wenig
über den anderen weiß, wenig einschätzen
kann, wie der andere agieren wird. Und die
Situation bleibt auch schwierig, wenn die
Akteure wenig kommunizieren. 

Es bleibt die Frage: Gibt es auch in anderen
Aktionsfeldern etwas der Ganovenehre Ver-
gleichbares?

Kooperation: Empirische Befunde

Entsprechende Anhaltspunkte können die
empirischen Befunde einer Studie liefern, die
im Auftrag der Bund-Länder-Kommission ent-
standen ist. („Kooperation zur Förderung
benachteiligter Jugendlicher“ Heft 86, Mate-
rialien zur Bildungsforschung, Bonn 2000,
http://www.blk-bonn.de/papers/heft86.pdf)

Die Studie hat in jedem Fall gezeigt, dass
rechtliche Vorgaben zur Kooperation – wie im
KJHG oder im BSHG – für die konkrete Praxis
vor Ort relativ unwirksam sind. 

Als Prämissen für erfolgreiche Kooperations-
arbeit – sei es in Form von Verbünden, Arbeits-
gemeinschaften oder wie auch immer – zeigt
die Studie insbesondere zwei Faktoren auf:
eingegangene Kooperation oder die Beteili-
gung an dieser Kooperation muss für jeden der
Akteure mit einem Nutzen für seine Arbeit ver-
bunden sein. 

Moralische Werte – wie auch immer legiti-
miert und in welchem Feld auch immer be-
gründet – motivieren nicht so sehr zu einer ak-
tiven Teilnahme in einer Kooperation denn
handfeste Vorteile für die eigene Arbeit.
Auf die Frage, wann oder warum ihre Koopera-
tionsarbeit erfolgreich war, gaben die Akteure
folgende drei Bedingungen an: 

" wenn eine gelungene Kommunikation
zwischen den beteiligten Akteuren praktiziert
wurde;
" wenn die Kooperationsarbeit sich auf
konkrete Fälle und auf konkrete Probleme
gerichtet hatte und diese abgearbeitet hat oder 
" wenn die Kooperationsarbeit mit der Ein-
richtung einer zentralen Informations- oder
Beratungsstelle verbunden war.

Wichtige Faktoren für die Kooperationsarbeit
waren außerdem:

" es gibt ausreichende Ressourcen für die
Arbeit;
" es gibt eine politische Unterstützung;
" die Beteiligten haben eine hohe Motivation
an dem Gelingen der Kooperation;
" es gibt die Aussicht auf zusätzliche Res-
sourcen durch das, was man in der Koopera-
tion versucht;
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" in Verbindung mit der Aufforderung, an
einer Kooperation mitzuwirken, kann auf eine
rechtliche Empfehlung oder rechtliche Grund-
lage verwiesen werden. So stehen diejenigen,
die eine Kooperation ablehnen, unter höherem
Begründungsdruck; 
" es muss eine kontinuierliche Kommunikation
geben.

An negativen Faktoren wurden benannt:

" zu lange Entscheidungswege;
" persönliche Animositäten;
" Konkurrenz der Akteure untereinander; 
" mangelnde Kompetenz oder mangelnde
Kommunikation.

Sowohl im positiven wie negativen Zusam-
menhang wird immer wieder der Faktor Kom-
munikation genannt. Er scheint also eine der
ganz wesentlichen, tragenden Säulen einer ge-
lungenen Kooperation zu sein.

Eines steht in jedem Fall fest: ein Akteur
muss beginnen – sei es derjenige, der sich den
größten Nutzen aus einer potentiellen Koope-
ration verspricht oder der, der den höchsten
(Leidens-)Druck hat. 

Den einfachsten Zugang zur Initiierung einer
Kooperation hat die öffentliche Hand (Kom-
mune, Kreis), da sie in der politischen Verant-
wortung steht.

Ein Instrument zur Vorbereitung eines Koope-

rationsverbundes

Zu Beginn einer Kooperationspartnerschaft
sollte eine Analyse der beteiligten oder zu be-
teiligenden Akteure anhand verschiedener
Fragestellungen stehen. Für diese Analyse
eignet sich das Instrument der zielorientierten
Projektplanung (ZOPP, entwickelt in der Ent-

wicklungshilfearbeit)
Die erste Frage lautet: Welche direkten Betei-

ligten an Ihrer Aufgabe sehen Sie? 
In der linken Spalte sind beispielhaft die

direkt beteiligten Akteure in den Feldern
Schule, Jugendhilfe und Berufsbildung aufge-
listet, eine ähnliche Matrix lässt sich auch für
die sonstigen Beteiligten (z.B. Landrat, Einzel-
persönlichkeiten, Polizei usw. in der Rolle als
Moderator, Multiplikator, Nutzer oder Störer)
erstellen. 

Zu berücksichtigen ist, dass selbst die Schule
kein einheitlicher Akteur ist, sondern hier noch
zu unterscheiden ist zwischen dem Schulträger
und dem Lehrpersonal bzw. der einzelnen Lehr-
kraft. Dasselbe gilt natürlich auch in der Ju-
gendhilfe – die öffentliche Jugendhilfe und die
freien Träger der Jugendhilfe sind ja auch nicht
immer ein Herz und eine Seele, und selbst für
das Verhältnis der freien Träger untereinander
gilt oftmals Ähnliches. Auch der Bereich der
Berufsbildung kann erhebliche Schwierigkeiten
bereiten. Man hat die Berufsschulen, die Kam-
mern bzw. einzelnen Betriebe und die Weiter-
bildungsträger oder Träger der Jugendberufs-
hilfe, die auch alle eigenständige Akteure sind.
Nicht zuletzt ist die Zielgruppe der jungen Men-
schen zu bedenken, die allerdings erst einmal
in den Hintergrund tritt, wenn es darum geht,
eine konkrete Kooperation im Arbeitsfeld fest-
zulegen.

Die nächste Frage richtet sich auf die Interes-
sen der einzelnen Akteure. Die Identifizierung
der Interessenslagen der Beteiligten im Vorfeld
wird das Miteinander-Arbeiten erheblich ver-
einfachen. 

Als Weiteres sollte man sich vergewissern,
welche Stärken und Schwächen die anderen
Akteure haben, mit denen kooperiert werden
soll. Zuletzt die Frage: Auf welche Erwartungen,
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Hoffnungen, aber auch Befürchtungen kann
man auf Seiten der Beteiligten treffen. Was
kann z.B. eine Berufsschule umtreiben, wenn
sie von einem freien Träger der Jugendhilfe
oder einer Dienststelle der Stadt angefragt
wird? 

Wenn es gelingt, dieses Tableau für die avi-
sierten Akteure differenziert auszufüllen, wird
die jeweilige Kontaktaufnahme erleichtert, und
die Erfolgsaussichten des Projektes einer Ko-
operationspartnerschaft werden steigen. 

Positives Beispiel für Kooperation: 

Das Projekt RAN

Das Projekt „Regionale Arbeitsstelle zur be-
ruflichen Eingliederung junger Menschen in
Niedersachsen“ (RAN) kann als Beispiel einer
gelungenen Kooperation gelten.

Wesentliches Element der Arbeit der RAN ist
ihr aufsuchender Charakter. Das Auftreten
eines breiten Problemspektrums beim einzel-
nen jungen Menschen erfordert zudem eine
individuelle Betreuung im Sinne von Einzelfall-
arbeit. Zu den Schwerpunkten dieser Arbeit
gehören:

" die Entwicklung von individuell zugeschnit-
tenen Qualifizierungswegen
" das Aufzeigen und Deutlichmachen von
Hilfsangeboten
" die Zusammenarbeit mit berufsbildenden
Schulen
" die Entwicklung von Alternativen zum
Arbeitsmarkt
" die Gestaltung aufsuchender Jugendsozial-
arbeit
" die Verknüpfung bestehender Maßnahmen
" die Erfüllung einer Brückenfunktion zwi-
schen Schule, Arbeitsamt und Trägern

Auf lokaler Ebene werden Verantwortliche in
Beiräten konzeptionell in die Arbeit von RAN
eingebunden. Folgende Institutionen sind i.d.R.
in den Beiräten vertreten: 

" Kommunalverwaltung;
" Arbeitsverwaltung;
" Berufsbildende Schulen;
" Handwerks-, Industrie-, Handelskammer;
" DGB/DAG (Arbeitnehmer);
" Arbeitgeber;
" Freie Träger.

Dieses Projekt soll im Workshop am Nach-
mittag noch detaillierter vorgestellt werden.



Dr. Ralf Sänger, Institut für Sozialpädagogische

Forschung Mainz e.V. (ism)

Netzwerke in der Jugendhilfe:

Organisation und politische

Verantwortung

Kooperation, Vernetzung, Netzwerke, das
sind Begriffe, die z.Zt. als Modewörter durch
die Szene wandern. Häufig werden solche Be-
griffe in einen Topf geworfen, meinen sie doch
auf den ersten – nicht differenzierten – Blick ein
und dasselbe. Dem ist aber nicht so. Ich werde
in diesem Input nicht über Kooperationen, son-
dern über Netzwerke reden. Das ist ein kleiner
Unterschied, den Sie – so hoffe ich – gleich be-
merken werden. Ich werde auch versuchen,
Ihnen aufzuzeigen, wie Netzwerkarbeit initiiert
und aufrecht erhalten werden kann.

Meine Erfahrungen stützen sich auf meine
wissenschaftliche Arbeit im Kontext der Ju-
gendberufshilfe in ausgewählten Städten bzw.
Landkreisen in Rheinland-Pfalz.. Grundinten-
tion meiner Arbeit ist die Analyse und Beglei-
tung von Netzwerkstrukturen, aus denen dann
– kontextbezogen und im Einzelfall – Koopera-
tionen entstehen können. 

Zuerst stellt sich Frage nach dem „Warum“,
wenn wir an vernetzte Strukturen und Interven-
tionen denken. Nun, in der Arbeit mit benach-
teiligten Jugendlichen können wir in der jetzi-
gen Förderpraxis eine Versäulung feststellen,
die sich zwischen den Ressorts Jugend, Arbeit
und Soziales abspielt.

In der Übersicht sind die jeweiligen rechtli-
chen Handlungsgrundlagen (Aufgaben und
Funktionen) der unterschiedlichen Ressorts zu
entnehmen, die sich auf die berufliche Förde-
rung von benachteiligten Jugendlichen bezie-
hen.

Hier wird deutlich, dass – allein unter Beach-
tung der rechtlichen Rahmenbedingungen –
spezifische Maßnahmen ressortgebunden um-
gesetzt werden, die ggf. als Förderkette weitaus
größere Effekte hinsichtlich der Lösung mehr-
dimensionaler Problemlagen junger Menschen
hervorbringen können. Mit vernetzten Maß-
nahmestrukturen kann eine neue Förderpraxis
zu besseren Ergebnissen kommen.

Zentrale Zieldimension ist – wie dem folgen-
den Chart zu entnehmen – die „Entwicklung
von kohärenten, flexiblen und bedarfsorientier-
ten Beratungs- und Förderstrukturen auf der lo-
kalen Ebene, die sich an den Bedürfnissen der
Jugendlichen orientieren“. Die sich hieraus er-
gebenden Konsequenzen sind den einzelnen
Aussagen des Charts zu entnehmen. Erstaun-
lich ist insgesamt die Vielfalt der bereits vor-
handenen Strukturen und Aktivitäten in den
einzelnen Ressorts. Es muss jedoch problema-
tisiert werden, dass der eine nicht von dem an-
deren weiß, was alles angeboten wird. Die Trä-
ger wissen möglicherweise noch am ehesten,
wer welche Förderinstrumente einsetzt, denn
sie selbst sind daran interessiert, Aufgaben zu
übernehmen und entsprechende Förderungen
zu erhalten. 

Hinsichtlich der Frage der Schnittstellen ist es
zunächst wichtig zu analysieren, wo nutzbare
Schnittstellen oder Schnittmengen sind und wo
es lohnenswert ist, in Kooperationen einzustei-
gen. Letztendlich ist es erklärtes Ziel, Synergie-
effekte zu erzielen, um Ressourcen (vornehm-
lich finanzieller Art) gezielt bündeln und ein-
setzen zu können.

Wie kann das jedoch in der Praxis etabliert
werden? Wir haben versucht, einen sogenann-
ten „integrierten Handlungsansatz“ zu ent-
wickeln, der folgendermaßen aussieht.

Ausgehend von der Altersentwicklung eines/
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(1) Ausbildung statt Sozialhilfe
(2) Arbeit statt Sozialhilfe

Schwerpunkte: Berufsvorbereitung,
Berufsausbildung, Begleitung &

Beratung sowie Arbeitsangebote.
Schwerpunkt: Eingliederung in die

Erwerbs- und Arbeitswelt

§ 13 SGB VIII

Junge Menschen bis zu 27 Jahre
mit sozialen Benachteiligungen

oder individuellen Beeintr ächtigungen

(1) allgemeine sozialp ädagogische

Hilfen, mit dem Ziel der Eingliede-
rung in die Arbeitswelt und der so-

zialen Integration und

(2) sozialp ädagogisch orientierte
Ausbildungs- und Besch äftigungs-
angebote, soweit die Ausbildung

nicht durch andere Tr äger sicher-
gestellt ist

Schwerpunkte: Berufsvorbereitung,
Berufsausbildung, Besch äftigung

und Qualifizierung, vor allem

sozialp ädagogische Begleitung
und Beratung
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einer Jugendlichen haben wir wichtige Zeit-
phasen betrachtet und analysiert, welche
Angebote und Maßnahmen für Jugendliche in-
itiiert und durchgeführt werden. In dem folgen-
den Zeittableau sind bereits bestehende Maß-
nahmen unterschiedlicher „Anbieter“ darge-
stellt. Diese Maßnahmen und Angebote wer-
den sowohl vom öffentlichen Träger als auch
von freien Trägern und teilweise Trägerverbün-
den geleistet. Dieses Tableau soll künftig stär-
ker unter dem Gesichtspunkt der Kooperation
bzw. Vernetzung zwischen den einzelnen An-
bietern „kundenorientiert“ verbunden werden. 

Ein grundlegendes Problem im Bereich der
Projekte gegen Jugendarbeitslosigkeit ist die
hohe Fluktuation von fachlich qualifizierten Mit-
arbeitern durch eine häufig kurz angelegte
Maßnahmelaufzeit und entsprechend kurzzeitig
befristete Stellen. Ausgehend von der Notwen-
digkeit einer personenbezogenen Kontinuität in

der Aufrechterhaltung von Netzwerken zeich-
net sich gerade dieser Umstand als elemen-
tares Problem von Kooperationen aus.

Hinsichtlich der Aufforderung der Vernetzung
von Akteuren stoßen wir auf unterschiedliche
Problemlagen, die wir nachfolgend in drei Ka-
tegorien, nämlich die subjektiven Faktoren, die
subjektiven Faktoren aus organisatorischer Ein-
bindung und die strukturellen Faktoren einge-
teilt haben. Im einzelnen sind diese Faktoren
mit kurzen Erläuterungen dargestellt.

Wichtig unter den subjektiven Faktoren ist
die grundsätzliche Bereitschaft zur Netzwerk-
arbeit, vor allem der Abbau gegenseitiger Vor-
urteile, die Bereitschaft zur Investition von Zeit
und nicht zuletzt die Einigung auf gemeinsame
Begrifflichkeiten und Ziele. Aus organisato-
rischer Sicht ist natürlich der Erfolg für die Ar-
beit der Organisation wesentlicher Antriebs-
motor für Netzwerkarbeit. Hierzu gehört aber
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auch der Abbau von Konkurrenzen, von Kom-
petenzstreitigkeiten und schließlich der Abbau
von Ressortegoismen. Netzwerkpartner sollten
sich für das gemeinsame Ziel in gleicher Weise
zuständig fühlen, wenn sie denn die o.g. Ver-
säulung tatsächlich abbauen wollen.

Strukturelle Faktoren müssen sukzessive be-
arbeitet werden. So ist z.B. der gesetzliche Rah-
men für Kooperationen insgesamt schon gege-
ben, er schreibt diese jedoch nicht zwingend
vor; teilweise kann er sogar für Netzwerkarbeit
hinderlich sein. Gerade im Bereich der Koope-
ration mit der Bundesanstalt für Arbeit als Bun-
desbehörde können zentralistische Gesetzes-
strukturen eine Bremse für flexible regionale
und lokale Kooperationen sein. Schließlich be-
darf es einer ausgeprägten Moderations- und
Konfliktlösungskompetenz auf seiten aller be-
teiligten Akteure – zumindest aber für zentrale
Kooperationsakteure.

Bisher bin ich im wesentlichen auf die Pro-
blemlagen, Hindernisse und Stolpersteine bei
der Bildung und Aufrechterhaltung von Netz-
werken und Netzwerkstrukturen eingegangen.
Anhand der nun folgenden Übersichten
möchte ich mich nun stärker auf die operative
Umsetzung, sprich Handlungsschritte und Ein-
satzfelder für Netzwerke, konzentrieren. Im Hin-
blick auf die Aufgaben, die Akteure und die
Handlungsschritte steht als grundlegende
Handlungsempfehlung ein schrittweises Vor-
gehen in der Implementierung von Netzwerk-
strukturen im Vordergrund. Man sollte ja nicht
hoffen, zwei Schritte auf einmal machen zu
können, und das während des gesamten Netz-
werkprozesses. Es ist immer gut, sich nach
dem ‚langsamsten’ Partner im Netzwerk zu
richten. 

Von Beginn an muss Netzwerkarbeit zudem

eine politische Unterstützung – zur Legitima-
tion nach innen und außen sowie zur Erleichte-
rung gemeinsamer Vorhaben – haben; denn
gerade in einer Netzwerkstruktur, wie sie in
einer sozialräumlich ausgerichteten Jugend-
arbeit gefordert wird, geht ohne politischen
Willen der Entscheidungsgeber gar nichts.
Zudem muss allen Beteiligten klar sein, dass
sie Ressourcen (Zeit, Geld etc.) investieren
müssen. Netzwerke bekommt man nicht gratis.
Letztes hier erwähntes Grundverständnis in der
Frage von Netzwerkbildung ist eine kontinuier-
liche Transparenz, etwa durch regelmäßige
Öffentlichkeitsarbeit. Dies legitimiert einerseits
die Vorhaben des Netzwerkes, andererseits er-
geben sich durch eine regionale Dissemination
Kontakte zu weiteren – für die Ziele des Netz-
werkes wichtigen – Personen.

Zu den Aufgaben in der Netzwerkarbeit: 

Nach einer Prozessinitiierung sollte der erste
Schritt eine Problembeschreibung und Zielbe-
stimmung sein. Ein Netzwerk braucht eine ein-
heitliche Problemsicht als Basis und eine ge-
meinsame Zielbestimmung als ‚Aktionsrich-
tung’. Ein Teil dieses Schrittes ist die Verdeut-
lichung der Notwendigkeit und des Nutzens der
Kooperation. Zweiter Schritt ist die Partnerfin-
dung, Vertrauensbildung und das Einwerben
politischer Unterstützung. Partner sollten hier
inhaltliche Bezüge zur Problemsicht haben und
den Fokus des Netzwerkes aus unterschied-
lichen Perspektiven sehen. Es ist bereits in die-
sem Schritt hilfreich, einen zentralen Modera-
tor einzusetzen (wenn ein Akteur des Netz-
werkes entsprechende Kompetenz hat), um
einen in dieser Phase wichtigen Erfahrungs-
und Informationsaustausch zielfindend gestal-
ten zu können. Feste Ansprechpartner in den
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beteiligten Institutionen und klare Zuständig-
keitsregelungen innerhalb dieser Institutionen
sind unbedingt notwendig. Konkreter wird es
nun in dem folgenden Schritt der Identifizie-
rung gemeinsamer Interessen und Erwartun-
gen und der Zielfindung. Hier spielt das soge-
nannte ‚strategische Netzwerk’ eine zentrale
Rolle.

In Anlehnung an die Struktur der neuen Ge-
meinschaftsinitiative EQUAL der Europäischen
Union, in der im Rahmen von sogenannten
„Entwicklungspartnerschaften“ (Netzwerke)
unterschieden wird zwischen strategischen und
operativen Netzwerken, haben wir uns ent-
schieden, dieses System auf das Grundver-
ständnis von Netzwerkarbeit zu übertragen. 

Mitglieder des strategischen Netzwerkes sind
o.g. Partner, die sich zur Aufgabe machen,
einen gegenseitigen Kontrakt über den Aufbau
und die Ziele des Netzwerkes zu entwickeln und
festzulegen. Das klingt vorerst banal, gerade
die Zielfindung ist jedoch häufig ein zäher Aus-
handlungsprozess zwischen den beteiligten Ak-
teuren vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen In-
teressenlagen. Eine weitere Aufgabe des stra-
tegischen Netzwerkes ist die regionale/ lokale
Bestandsaufnahme von Angeboten und Lei-
stungen in den das Netzwerk betreffenden Pro-
blemfeldern und eine Bedürfnisermittlung (der
Zielgruppe) bzw. Bedarfsermittlung (etwa auf
der Grundlage von Sozialraumbeschreibun-
gen). Hierzu gibt es unterschiedliche Herange-
hensweisen. Zusammengefasst heißt dieser
Arbeitsschritt ‚Identifizierung und Analyse von
lokalen Problemen, Bedarfen und Bedürfnis-
sen’. 

Um das strategische Netzwerk gruppieren
sich nun weitere Akteure in den Arbeits- und
Problemfeldern (etwa Verbände, Sozialpartner,

Wirtschaftspartner, Initiativen etc.). Entspre-
chende Handlungsschritte zur Identifizierung
und Ansprache von lokalen Schlüsselpersonen
für ein Netzwerk sind die Durchführung von
Fachtagungen, Diskussionskreisen und eine ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit. Dabei sollten die
Netzwerkakteure unbedingt daran denken, die
Jugendlichen selbst – also die Zielgruppe aller
netzwerklichen Anstrengungen – adäquat ein-
zubeziehen bzw. mit entsprechenden Vorhaben
und Instrumenten zu beteiligen.

Das Ergebnisprodukt des strategischen Netz-
werkes und der beteiligten Akteure sollte die
Erstellung eines lokalen Aktionsplans und die
Einigung auf – themenbezogene – operative
Netzwerke bzw. Einzelkooperationen sein. Als
zentraler Netzwerkakteur sollte man jedoch
während des gesamten Prozesses immanente
Feedbackschleifen und einen kontinuierlichen
Informationsfluss zwischen der ‚zentralen Netz-
werksteuerung’ und den operativen Einzelnetz-
werken integrieren. Die Durchführungsebene
muss dabei an den strategischen Entwicklun-
gen beteiligt werden, denn ohne die Akteure
vor Ort funktioniert im Endeffekt gar nichts.

Letzter Aspekt ist die Prozessdokumentation
und –evaluation, denn nur wenn neue Ansätze
der kooperativen Arbeit dokumentiert und –
ggf. wissenschaftlich – begleitet werden, lassen
sich Erfahrungen übertragbar gestalten.

Ein Beispiel für eine Netzwerkstruktur (strate-
gisch und operativ) im Kontext der lokalen Aus-
bildungsmarktpolitik könnte folgendermaßen
aussehen, wobei ich diese Übersicht ergänzen
sollte um Jugendliche selbst und lokal wichtige
Einzelpersonen wie etwa pensionierte Berufs-
schullehrer, die einen großen Pool an Prakti-
kumsplätzen und betrieblichen Kontakten
haben u.ä..
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Soweit zunächst meine Ausführungen. Auf-
grund der knappen Zeit werde ich Ihnen die
letzte Folie mit Beispielen für Kooperationsfel-
der in der lokalen Arbeitsmarktpolitik nur noch

kurz auflegen und auf weitere Erläuterungen
verzichten
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Berichte aus den Arbeits-

gruppen:

AG 1: Kooperative Strategien beim
Übergang von Schule und Beruf

AG 2: Vernetzung in einer sozialrä-
umlichen Jugendhilfe: Theorie und
Praxis

AG 3: Beteiligung und Aktivierung
junger Menschen in der sozialen
Stadtentwicklung: Möglichkeiten
und Grenzen



Dr. Friedel Schier, Good Practice-Center im

Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB

Reinhold Gravelmann, Regionale Arbeitsstelle

zur beruflichen Eingliederung junger

Menschen in Niedersachsen, Hannover

Bericht der Arbeitsgruppe 1

Kooperative Strategien beim Über-

gang von Schule und Beruf

Die Arbeitsgruppe 1 wurde von den Teilneh-
mer/-innen genutzt, um die am Vormittag von
Dr. Friedel Schier im Rahmen seines Vortrages
„Kooperationen an der Schnittstelle Jugend-
hilfe, Schule und Berufsbildung“ gemachten
Ausführungen zu vertiefen und an Hand eines
konkreten Praxisbeispiels zu diskutieren. Hierzu
wurde von Reinhold Gravelmann die Arbeit
von RAN, der Regionalen Arbeitsstelle zur be-
ruflichen Eingliederung junger Menschen in
Hannover, vorgestellt, eine dem DGB-Bildungs-
werk angegliederte Organisation, die seit elf
Jahren eine berufliche Integration junger Men-
schen mit besonderen Problemlagen anstrebt.

Es handelt sich bei RAN um eine freiwillige,
niedrigschwellige Jugendhilfemaßnahme mit
einem einzelfallorientierten, ganzheitlichen
Arbeitsansatz. Die Angebote richten sich an
Jugendliche bis 27 Jahren, doch sollen schwer-
punktmäßig Jugendliche unter 20 Jahren an-
gesprochen werden, die sich am Übergang von
der Schule ins Erwerbsleben befinden und von
anderen, behördlichen Stellen nicht mehr er-
reicht werden. Ziel ist es, diese (wieder) an die
Arbeits- und Berufswelt heranführen.

Dabei gibt es einerseits stark steigende An-
forderungen der Wirtschaft in allen Berufs-
feldern und gleichzeitig junge Menschen, die
diesen Erwartungen nicht entsprechen können.

Junge Menschen in der Betreuung von RAN
weisen zumeist eine komplexe Problemstruktur
auf. Schulische und berufliche Defizite werden
durch zahlreiche soziale und persönliche Pro-
bleme verstärkt. Es handelt sich in der Regel
um Jugendliche, die 

" ohne konkrete berufliche Perspektive sind,
" ohne Abschluss die Schule verlassen,
" noch keine Berufsausbildung begonnen
haben,
" eine Berufsausbildung abgebrochen haben,
" trotz Berufsausbildung keine Beschäftigung
finden, 
" durch persönliche und soziale Probleme be-
lastet sind und in deren Folge z.B. straffällig
oder suchtgefährdet geworden sind.

Für die praktische Arbeit heißt das: Der
berufliche Integrationsprozess muss in eine
adäquate sozialpädagogische Betreuung ein-
gebunden sein bzw. wird durch diese erst er-
möglicht.

Als zentrale Aspekte der RAN-Arbeit wurden
hervorgehoben:
Aufsuchender Ansatz

Die qualifizierten Fachkräfte der RAN suchen
die Jugendlichen direkt auf und sprechen sie
an, vor allem in Jugendzentren und -treffs.
Heute hat daneben die „Mund-zu-Mund-Propa-
ganda“ unter den jungen Menschen den
größten Stellenwert für den Zugang zu RAN. 

Ganzheitlichkeit

Die Arbeit der Beratungsstelle setzt an der
beruflichen Situation benachteiligter Jugendli-
cher an, auch weil auf diesem Wege am leich-
testen ein Zugang zu den jungen Menschen zu
bekommen ist. Dennoch behalten die Berater
immer auch die Gesamtheit der individuellen
Lebens- und Problemlagen im Blick, „holen die
Jugendlichen dort ab, wo sie gerade stehen“
und bieten vielfältige Hilfen an. Bei der pädago-
gischen Arbeit werden die Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten der jungen Menschen in
den Vordergrund gestellt.

Langfristigkeit

Die von RAN angebotene pädagogische Be-
gleitung ist längerfristig angelegt und erstreckt
sich zum Teil über mehrere Jahre.

Konkrete Handlungsschritte

Zusammen mit den Jugendlichen werden
konkrete Handlungsschritte zur Bewältigung
der vorhandenen Probleme festgelegt und Hil-
festellungen bei deren Umsetzung gegeben.
Hierzu gehören beispielsweise die Begleitung
bei Ämtergängen (Sozialamt, Arbeitsamt) und
die Unterstützung bei Behördenangelegenhei-
ten (z.B. Gespräche mit Sachbearbeitern, Aus-
füllen von Anträgen und Formularen), intensive
Gespräche über Berufsvorstellungen, das Erar-
beiten eines realistischen Berufsziels sowie die
Unterstützung bei der Ausbildungsplatz und
Stellensuche (Schreiben von Bewerbungen,
Üben von Vorstellungsgesprächen und Eig-
nungstests, Telefonate mit Betrieben).

Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt

Die Arbeit von RAN ist darauf ausgerichtet,
die Jugendlichen nachhaltig in den ersten
Arbeitsmarkt zu integrieren.

Kooperation / Gremienarbeit

Von Anfang an waren Beiratsarbeit und Ko-
operationen mit Ämtern, Schulen, Jugend-
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werkstätten etc. sehr wichtige Bestandteile der
RAN-Arbeit. Ziel ist hierbei vor allem die kon-
krete Kooperation zum Wohle der Jugend-
lichen.

Vernetzung

RAN bildet in vielen Regionen ein Netzwerk
der Jugendsozialarbeit und versteht sich als
Bindeglied zu allen Instanzen, die für die per-
sönliche Entwicklung und berufliche Integra-
tion Jugendlicher von Bedeutung sind, wie z.B.
Arbeitsämter, Ausländerstellen, Ausbildungs-
einrichtungen, Betriebe, Jugend- und Sozial-
ämter, Jugendzentren, Schulen und Beratungs-
stellen.

Eine Vermittlungsquote bei den betreuten
jungen Menschen in Höhe von 74%, davon 2/3
in Ausbildung oder Arbeit auf dem ersten Ar-
beitsmarkt, belegen den Erfolg des Betreu-
ungsansatzes von RAN (differenzierte Ergeb-
nisse finden Sie in dem Kapitel ‚Hintergrundin-
formationen’ dieser Dokumentation).

Im Anschluss an die Vorstellung des Praxis-
beispiels wurde die verbleibende Zeit genutzt,
um im Hinblick auf die Kooperation und Arbeit
in Netzwerken weitere Fragen zu stellen und
die Besonderheiten des RAN-Betreuungsansat-
zes herauszuarbeiten. Die Ergebnisse wurden
von dem Moderator der Arbeitsgruppe, Dr.
Friedel Schier, in vier Punkten zusammenge-
fasst:

1. RAN geht von einer konkreten individuellen
Problemlage aus. 

2. RAN vertritt keine Eigeninteressen, sondern
ist in der Arbeit vollkommen solidarisch mit
den Jugendlichen und hilft ihnen bei der
Durchsetzung ihrer eigenen Ziele.

3. RAN versteht sich nicht als Konkurrenz zu an-
deren Organisationen im Bereich der Jugend-
hilfe.

4. Die Netzwerkkooperation erfolgt vor allem
auf der Basis gewachsener persönlicher Kon-
takte.

Am Ende zeigten sich die Teilnehmer/-innen
einerseits zufrieden damit, mit RAN Hannover
einen erfolgreich funktionierenden Koopera-
tionsansatz unterschiedlicher Partner kennen
gelernt zu haben, einige äußerten jedoch auch,
dass sie sich von der Arbeitsgruppe noch mehr
konkretere Anregungen für den Aufbau von
Netzwerken erhofft hätten.

Kontaktadresse:

RAN – Regionale Arbeitsstelle zur beruflichen
Eingliederung junger Menschen in Nieder-
sachsen
Stiftstraße 13
30159 Hannover
Tel.: 05 11 / 16 76 87 - 30
Fax: 05 11 / 16 76 87 - 37 
eMail: RAN.Hannover@t-online.de

Weitere Informationen: Hintergrundinformatio-
nen zur AG 1:  RAN-Hannover Projekt: Jahres-
bericht 2000 (Kurzfassung)
Seite 50 ff in dieser Dokumentation
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Dr. Ralf Sänger, Institut für Sozialpädagogi-

sche Forschung Mainz e.V. (ism)

Bericht der Arbeitsgruppe 2

Vernetzung in einer sozialräumlichen

Jugendhilfe: Theorie und Praxis

An der Arbeitsgruppe beteiligten sich 17 Kol-
legen/-innen, die überwiegend in der Verwal-
tung – auf Landes-, Kreis- bzw. kommunaler
Ebene oder in Wohlfahrtsverbänden – tätig
sind. Die Verbleibenden arbeiten in quartiers-
bezogenen Projekten bzw. im Bereich der tech-
nischen Hilfe sowie der Forschung. Während
einige Kollegen/-innen bereits über Erfahrun-
gen mit Netzwerken verfügten, sind andere ak-
tuell darum bemüht, u.a. im Zusammenhang
mit dem Programm „Soziale Stadt“, Netzwerke
zu entwickeln. Im Mittelpunkt stand daher die
Verständigung über typische Kooperationshin-
dernisse sowie über Voraussetzungen und
Bedingungen für funktionierende Netzwerke.

Hinderlich beim Aufbau von Netzwerken

erweisen sich häufig wechselnde Fördertitel
und -richtlinien, weil dies u.a. klare Zielde-
finitionen verunmöglicht. Ebenso hinderlich
wirken die Unklarheit über die Ressourcen, die
die Partner jeweils einzubringenden gedenken,
sowie Konkurrenzen um dieselben Fördermit-
tel.

Des weiteren wurde von schwer überwind-
baren, weil traditionell „gewachsenen Distan-
zen zwischen Sozialem und Stadtplanung“ be-
richtet, sowie über die Unzugänglichkeit wich-
tiger Partner, wie beispielsweise dem Arbeits-
amt. 

Hilfreich erschien zunächst, Netzwerke im

Unterschied zu anderen Kooperationsformen,
wie z.B. regelmäßig tagenden Arbeitskreisen,
zu begreifen. In diesem Sinne zeichnet sich ein
Netzwerk als systematische Verbindung von
Schnittpunkten aus, in dem die Partner in
hohem Maße Verbindlichkeiten eingehen und
diese in Form schriftlicher Vereinbarungen
fixieren. 

Als wesentliche Elemente eines erfolgverspre-

chenden Netzwerkes wurden übereinstim-
mend folgende Faktoren zusammengetragen:

" Für eine Zusammenführung der Netzwerk-
partner bestehen positive Erfahrungen mit
Bestandsaufnahmen zu im Quartier bereits je-
weils geleisteten Aktivitäten. Ein anschließen-

der gemeinsamer Erfahrungsaustausch hat
sich in einigen Fällen als erster Schritt zu einem
organisierten Netzwerk erwiesen.

" Die Aufgabenstellung muss klar sein.
Leitfragen könnten z.B. sein: Für welche
Zielgruppe soll welcher Partner welche Lei-
stung einbringen? Sinnvoll ist in diesem
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Zusammenhang die Erstellung eines Anfor-
derungsprofils.

" Der Nutzen des Netzwerkes für die Beteilig-
ten ist herauszustellen – motivierend kann z.B.
die Aussicht wirken, durch Kooperation einen
besseren Zugang zu Fördermitteln zu finden.

" Die jeweiligen Interessenlagen der Partner
sollten transparent sein. Der Informationsfluss
zwischen den Beteiligten muss sichergestellt
werden.

" Der jeweilige Ressourceninput der Partner
sollte definiert und vereinbart werden.

" Ein Netzwerk braucht die Unterstützung aus
dem politischen Raum, d.h. es sollte ausdrück-
lich politisch gewollt sein, was sich am deut-
lichsten in einem entsprechenden Auftrag aus-
drücken würde. Muss diese Unterstützung erst
gewonnen werden, kann u.a. auf die einschlä-
gigen Förderkonditionen diverser Programm-
linien als Ausdruck politisch gewünschter Netz-
werkaktivitäten hingewiesen werden. Sinnvoll
in dieser Hinsicht ist jedenfalls immer die Ein-
beziehung der Jugendhilfeausschüsse. Zur
Mobilisierung politischer Unterstützung und
Entscheidungen kann auch die Veranstaltung
von Fachforen beitragen.

Weitere Informationen: Hintergrundinforma-
tionen zum Input von Dr. Ralf Sänger und zur
Arbeitsgruppe 2 
Seite 25 ff. in dieser Dokumentation
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Klaus Hagedorn , Lawaetz-Stiftung / Quartier-

sentwickler im Stadtentwicklungsgebiet

Hamburg Lohbrügge Nord

Bericht der Arbeitsgruppe 3

Beteiligung und Aktivierung junger

Menschen in der sozialen Stadt-

entwicklung: Möglichkeiten und

Grenzen

Die Arbeitsgruppe 3 hatte sich zum Ziel ge-
setzt, das bisher im Rahmen der ersten Regio-
nalkonferenz noch nicht entwickelte Thema
(d.h. es gab am Vormittag hierzu keinen Fach-
input) der Beteiligung und Aktivierung junger
Menschen im Quartier zu diskutieren.

Klaus Hagedorn als langjähriger Praktiker so-
wohl auf dem Gebiet der sozialen Stadtteilent-
wicklung als auch im Themenbereich der Akti-
vierung von Menschen im Quartier legte seinen
Schwerpunkt weniger auf die Vermittlung bzw.
Darstellung unterschiedlicher Beteiligungs-
modelle. Vielmehr moderierte er eine Diskus-
sion über Fragen des Grundsatzverständnisses
von Beteiligungsprozessen und -ansätzen an-
hand einiger von ihm entwickelter Thesen.
Nachfolgend werden die Thesen ausgewiesen
und um die inhaltlichen Schwerpunkte der Dis-
kussion ergänzt (so sie denn konkreten Thesen
zuzuordnen sind).

These 1

Soziale Stadtteilentwicklung setzt strategisch
auf die Mobilisierung und Bündelung öffentli-
cher und privater Ressourcen in sozial benach-
teiligten Quartieren zur Überwindung der dro-
henden sozialen Segregation der Stadtgesell-
schaft.

" Gerade in der Umsetzung von Beteiligungs-
und Planungsprozessen im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ werden Finanz-
ressourcen nicht komplementär, sondern sub-
stituierend eingesetzt. Das betrifft zwar im
wesentlichen die investiven Maßnahmen, auf
nichtinvestive Aktivitäten ist es jedoch teilweise
übertragbar.

These 2

Wesentliche Aufgabe von Aktivierung im Rah-
men sozialer Stadtteilentwicklung ist die För-
derung von Potentialen, Humanressourcen und
Selbsthilfemöglichkeiten des Quartiers. Sie zielt
deshalb auf Bewohneraktivität und aktive Mit-
gestaltung des Stadtteils und knüpft an den
Stärken des Quartiers und seiner Bewohner an.
Das bedeutet für Beteiligungsprozesse eine

Potenzialorientierung, nicht eine Problem-
orientierung.

" Die Erfahrung einer Teilnehmerin zeigt:
Jugendhilfe schafft es nicht, im Rahmen von
sozialer Stadtteilentwicklung bzw. sozialraum-
orientierter Arbeit Stärken und Potentiale der
Jugendlichen zu wecken bzw. zu bündeln. Es
gibt jedoch nach KJHG – so z.B. bei den HzE –
feste Verfahren und Beteiligungsabläufe.

" Beteiligung heißt auch, Jugendliche in ihren
Rechten und Handlungsmöglichkeiten zu stär-
ken.
Ein Beispiel: Jugendliche fotografieren ihre
soziale Umwelt (das, was ihnen wichtig und
lieb ist) mit einer Einwegkamera. Eben eine sol-
che Einwegkamera wird auch an Bundes- und
Landespolitiker mit der Bitte verschickt, das-
selbe zu tun. Im Ergebnis konnte eine Aus-
stellung mit den Bildern der Jugendlichen und
denen der Politiker (Rücklauf etwa 40%) einge-
richtet werden, die in sehr plastischer Form die
Unterschiede sozialer Lebenskontexte heraus-
stellte. Die beteiligten Jugendlichen haben
zudem das Gefühl bekommen, dass sie selbst
Landes- oder Bundesminister mit kreativen Mit-
teln erreichen und zu einer Art Erfahrungsaus-
tausch auffordern können.

These 3

Genauso wenig wie es einheitliche Interessen-
lagen der gesamten Bewohnerschaft eines
Stadtteils gibt, gibt es diese bei ‚den Jugend-
lichen’. Unterschiedliche Ethnien, Wohnan-
lagen, Milieus etc. sind zu berücksichtigen; den-
noch gibt es spezifische separate Interessen-
lagen von Jugendlichen. Wie ist dies bei Be-
teiligungsprozessen zu berücksichtigen, ohne
den integrativen Bezug zum Gesamtprozess
aufzugeben? Welche Rolle spielen Jugendhilfe-
träger, Schulen, Sportvereine und Einrichtun-
gen der beruflichen Förderung? Wo findet Ju-
gendhilfe, wo Aktivierung und Selbstorganisa-
tion statt? Erreicht man die ‚Problemgruppen’?

" Eine besondere Herausforderung ist die
Beteiligung von Jugendlichen mit hohen Zu-
gangsbarrieren. Diskutiert wurde über die
Frage, wie etwa junge Migranten/-innen mit
erheblichen Sprachproblemen an Planungs-
prozessen beteiligt werden können.

" Beteiligung heißt auch nicht zwangsläufig
immer Umgestaltung. Viele Jugendliche fühlen
sich in ihren Quartieren und den dort gewach-
senen Strukturen wohl, denn sie leben schließ-
lich auch dort (und das nicht selten seit ihrer
Geburt). Das sollte auch in Planungsprozessen
akzeptiert werden.
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These 4

Beteiligung kann durch frühzeitige Konsens-
sicherung und Akzeptanzbeschaffung die Pla-
nungs- (Maßnahme-, Projekt-) Effizienz von
Konzepten/ Projekten sowie die demokratische
Legitimation durch politische Teilhabe erhöhen.

" Bestandteil des Programms „Soziale Stadt“
ist das Stadtentwicklungskonzept, das jeder
Quartiersmanager vor Beginn seiner Arbeit zu
erstellen und abzustimmen hat. Mit diesem
Entwicklungskonzept findet jedoch bereits vor
Beginn des Quartiersmanagements eine früh-
zeitig bindende Ressourcenverteilung statt.
Eine gewünschte Flexibilität zwischen frühzeiti-
ger Planung und der Möglichkeit der Ressour-
cenumverteilung im Umsetzungsprozess ist da-
durch nicht möglich. Frühzeitige Akzeptanz und
Konsensschaffung steht hier teils im Gegensatz
zu Flexibilität und somit bedarfsgerechter Res-
sourcenverteilung.

These 5

Beteiligung weckt Begehrlichkeiten, die befrie-
digt werden wollen.

" Es gibt Erfahrungen zu Beteiligungsprozes-
sen insofern, als Ergebnisse, sprich Bedarfe
von Jugendlichen vorweggenommen werden.
„Wir wissen schon jetzt, dass die Jugendlichen
sich bestimmte Sportgeräte (Halfpipe u.ä.)
wünschen“ war eine geäußerte Bemerkung zu
einem Beteiligungsprozess, der im Ergebnis zu
völlig anderen Vorstellungen der Befragten (Si-
cherheit im Straßenverkehr, Verbesserung im
ÖPNV etc.) führte. Wichtig ist bei
Beteiligungsprozessen also die ehrliche Absicht
zur Ergebnisoffenheit.

These 6

Wirkliche Beteiligung bedeutet für die Kommu-
nalpolitik und Verwaltung immer auch die Ab-
gabe von Macht (Macht = Verfügungsgewalt
über finanzielle Ressourcen). Dezentralisierung
von Ressourcenverantwortung in die Stadtteile
drängt Verwaltung tendenziell zurück bzw. defi-
niert ihre Aufgabenstellung neu.

" Beteiligung als Prozess bedeutet natürlich
auch die Beteiligung anderer Institutionen (Ver-
waltungsexterne und andere Ämter) an der
Umsetzung von Beteiligungsergebnissen. Inso-
fern sind kooperative Ansätze der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben eine wesentliche Grund-
lage auch von Prozessen der Betroffenenbetei-
ligung in Quartieren.

" Ein Beispiel zur Gestaltungen von Rahmen-
konzepten auch für einen bedarfsgerechteren
Finanzressourceneinsatz ist das in der Hanse-

stadt Bremen umgesetzte WIN-Programm
(Wohnen In Nachbarschaft). Politik, Verwaltun-
gen und Umsetzungsakteure haben hier insge-
samt sehr gute Erfahrungen gemacht.

" Je unmittelbarer die Ressourcen verwendet
werden, umso einfacher ist die Steuerung. Res-
sourcensteuerung auf Landesebene gestaltet
sich daher weitaus schwieriger als im kommu-
nalen Bereich.

These 7

Ohne das Einstellen zusätzlicher Ressourcen
(Stadtteilfonds o.ä.) für Beteiligungsprozesse
bleiben diese unzureichend.

" Der Finanzbedarf für Beteiligungsansätze ist
eher gering, in der Regel nur einige Hundert
Mark. Diese jedoch von der Kommune zu be-
kommen, ist vielfach schwerer als das Einwer-
ben von Millionen für Großprojekte. Neben
dem ausdrücklichen Willen der Verwaltung zur
Finanzierung solcher Ansätze ist das Verwal-
tungsverfahren (Haushaltsplan etc.) selbst eine
große Hürde. Es stellt sich in der Tat die Frage,
wie Verwaltungswege und wie Entscheidungs-
wege (Stichwort: Vereinfachte Verfahren in
Verwaltungsausschüssen) verkürzt werden
können. Das Programm „Soziale Stadt“ obliegt
zwar einem komplizierten und langwierigen
Verwaltungsweg, es ist jedoch insoweit flexibel
einsetzbar, dass z.B. Umwidmungen o.ä. er-
möglicht werden.

These 8

Beteiligung muss glaubwürdig sein (d.h. von
Verwaltung und Politik gewollt und nicht nur
geduldet), und ihre Ergebnisse müssen sich im
öffentlichen Handeln der Kommune nieder-
schlagen.

" Beteiligung in langen Planungs-, Finanzie-
rungs- und Umsetzungsprozessen muss über
Akteure gestaltet werden, die über einen lan-
gen Zeitraum zu motivieren bzw. überhaupt im
Quartier ansässig sind. Dies ist bei Jugend-
lichen häufig sehr schwierig. Glaubwürdigkeit
ist daher nicht nur eine Frage des ausgespro-
chenen Willens zur Beteiligung, sie ist auch
eine Frage von Zeithorizonten zwischen der
Planung, der Beteiligung selbst und der wahr-
nehmbaren Wirksamkeit der Planungsergeb-
nisse. Beteiligungsprozesse müssen aber nicht
zwangsläufig nur kurzfristig angelegt sein. Es
sind auch stufenweise Planungs- und Beteili-
gungsabschnitte möglich, die eine zeitnahe
Umsetzung von Teilergebnissen zulassen.

" Konkrete Beteiligungsansätze bzw. Initiie-
rungen dessen sind im Rahmen des Pro-
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gramms „Soziale Stadt“ nicht ersichtlich, ob-
wohl es programmatischer Ansatz ist. Chancen
zur Einbindung von Jugendlichen ergeben sich
in der Regel nur in konkreten Projektzusam-
menhängen (so z.B. die Ansätze der Quartiers-
meisterei oder einer interkulturellen Sozial-
raumgestaltung in Flensburg).

These 9

Beteiligung ist auch ein Lernprozess, in dem
sich gegenseitiges Vertrauen von Akteuren und
Verwaltung hinsichtlich des verantwortungsbe-
wussten Umgangs mit Ressourcen neu ent-
wickeln kann.

" Das Jugendamt hat ein festes Image als
Interventionsbehörde. Änderungen hin zu
präventiven Ansätzen mit Beteiligungsmöglich-
keiten sind ein Prozess, der die Rolle des
Jugendamtes teils neu definiert.

" Begreifen wir Beteiligung als Prozess, durch
den Institutionen- und Verwaltungsstrukturen
verändert werden, so heißt Beteiligung auch
immer prozesshafte Moderation.

24



Hintergrundinformationen zum Input von 
Dr. Ralf Sänger und zur Arbeitsgruppe 2

Ralf Sänger / Heiko Bennewitz

Von der Last zur Lust an 

der Zusammenarbeit – 

Handlungsempfehlungen

zum Aufbau von Netzwerken

gegen Jugendarbeitslosigkeit

(erscheint in: INBAS (Hrsg.): Projekt INKA II – Koopera-
tion, lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und
beruflichen Integration Jugendlicher. Aktuelle Beiträge
aus Beruf und Praxis)

Die Schlagworte Vernetzung, Kooperation
und Koordination tummeln sich seit geraumer
Zeit wieder munter im Begriffsdschungel so-
zial- und arbeitsmarktpolitischer Überlegungen.
Es gibt wohl keine anderen Modebegriffe im
Bereich der Erneuerung sozialer Politik, die ei-
nerseits so strapaziert und abgedroschen sind
und andererseits aber auch in ihrer praktischen
Umsetzung so notwendig wären wie der Auf-
bau von Netzwerken. Es drängt sich zuneh-
mend der Eindruck auf, dass die Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Politik als Allheil-
mittel zur Behebung defizitärer Strukturen und
zur Optimierung politischer Entscheidungs-
findung, Entscheidungsproduktion und Imple-
mentation angesehen wird. Von einer flächen-
deckenden Zusammenarbeit zwischen den Ak-
teuren in der lokalen Ausbildungsmarktpolitik
kann noch immer keine Rede sein. Nach wie
vor sind organisationsübergreifende, inte-
grierte und kohärente Handlungsansätze allen-
falls punktuell umgesetzt worden.

Dabei mangelt es gegenwärtig nicht an poli-
tischen Willenserklärungen, die der Zusam-
menarbeit im Bereich der beruflichen Integra-
tion von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen einen besonderen Stellenwert zuschreiben.
Das Thema Kooperation hat in den vergange-
nen Jahren nicht nur einen verstärkten Einzug
in die Gesetzgebung gehalten1, sondern ist
auch Gegenstand gemeinsamer Empfehlun-
gen2 sowie Bedingung3 oder sogar expliziter
Gegenstand von Förderprogrammen4 gewor-
den. Es fehlt auch nicht an einzelnen Modell-
projekten und Beispielen5, die Vorbilder für
Kommunen, die in diesem Bereich noch keine
einschlägigen Erfahrungen gesammelt haben,
sein können. Die Ursache für die geringe Ver-
breitung der Zusammenarbeit scheint vielmehr
darin begründet zu sein, dass bei den lokalen
Akteuren nur wenige Vorstellungen darüber
existieren, welche Voraussetzungen vor und
während einer Zusammenarbeit überhaupt er-
füllt sein müssen, damit ein Netzwerk erfolg-

reich aufgebaut und mit Inhalten gefüllt wer-
den kann. Aus diesem Grund soll hier eine
grundsätzliche Strategie entwickelt werden, die
grundlegende Handlungsschritte zum Aufbau
von Netzwerken aufzeigt.

Der Aufsatz beginnt mit einer kurzen Be-
schreibung der inhaltlichen Notwendigkeit der
Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen
Integration von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Ausgehend von einer Definition
des Netzwerkbegriffs werden die zentralen Pro-
blemlagen beschrieben, die die Entstehung
und die Praxis einer Zusammenarbeit hemmen
können. Über eine Beschreibung von po-
tenziellen Feldern der Kooperation werden ab-
schließend Handlungsschritte aufgezeigt, die
aus unserer Sicht zum Aufbau von Netzwerken
im Bereich der beruflichen Integration von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen beson-
ders erfolgversprechend sind.
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1) §§ 9, 11, 371a, 421d SGB III, §§ 18, 18a 19 BSHG, §§ 13,
78, 80, 81 SGB VIII, §§ 86, 95 SGB X sowie die Schulgesetze
der Länder. Erst durch Gesetzesbeschluss vom 20. Novem-
ber 2000 wurden die Arbeitsämter und die Sozialämter
durch die Einfügung von § 371a SGB III und die Ergänzung
von § 18 Absatz 2 BSHG in „Soll“-Bestimmungen dazu auf-
gefordert, Kooperationsvereinbarungen abzuschließen und
durchzuführen. In § 421d SGB III und § 18a BSHG wurde
sogar der außergewöhnliche Schritt gegangen, die Förde-
rung gemeinsamer Modellvorhaben gesetzlich festzulegen.

2) Vgl. Empfehlungen zur beruflichen Eingliederung be-
nachteiligter Menschen, herausgegeben vom Landesar-beit-
samt Rheinland-Pfalz-Saarland und vom Landesamt für So-
ziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, 2. – überar-
beitete – Auflage 1996; Empfehlungen der Bundesanstalt für
Arbeit und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe für die
Zusammenarbeit der Dienststellen der Bundesanstalt für Ar-
beit und Trägern der Jugendhilfe, Mai 1995; Leitfaden für
Sozialhilfeträger und Arbeitsämter zur beruflichen Einglie-
derung Arbeitsloser, herausgegeben von der Bundesanstalt
für Arbeit und der Bundesvereinigung der Kommunalen
Spitzenverbände, Runderlaß 22/98 vom 27. März 1998; Emp-
fehlungen der Bundesanstalt für Arbeit und der Kommuna-
len Spitzenverbände zur Zusammenarbeit der Arbeitsämter
mit den Kommunen bei der beruflichen und sozialen Inte-
gration junger Menschen, März 2000.

3) Vgl. die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom
21. Juni 1999 mit allgemeinen Bedingungen über die Struk-
turfonds; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend – Abteilung Kinder und Jugend –, Entwicklung
und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten
(E&C), August 2000.

4) Vgl. die Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaa-
ten zur Festlegung der Leitlinien für die Gemeinschaftsi-
nitiative EQUAL über die transnationale Zusammenarbeit bei
der Förderung neuer Methoden zur Bekämpfung von Diskri-
minierungen und Ungleichheiten jeglicher Art im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsmarkt vom 14. April 2000.

5) Die von der Bundesanstalt für Arbeit herausgegebenen
Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste
(ibv) veröffentlichen in jüngster Vergangenheit zunehmend
„best practices“.



Die Notwendigkeit der Kooperation im Be-

reich der beruflichen Integration von Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen

Die Ursachen für die Schwierigkeit beim Ein-
stieg von jungen Menschen in die Berufswelt
sind vielfältig: fehlende oder schlechte Schul-
abschlüsse, geringe Motivation, Maßnahmen-
oder Ausbildungsabbrüche, gesundheitliche
Einschränkungen, soziale Probleme, Sprach-
defizite, Kindererziehung und vieles mehr6. Die
häufig auftretende individuelle Kumulation die-
ser Problemlagen erfordert Unterstützungs-
angebote, die

" an die Lebenswelt der jungen Menschen
anknüpfen,
" sich an den örtlichen und regionalen Bedin-
gungen orientieren,
" einander ergänzen oder aufeinander auf-
bauen und
" die unterschiedlichen Handlungsfelder von
der allgemeinbildenden Schule bis zur Integra-
tion in den Arbeitsmarkt umfassen7. 

Dies bedeutet nicht nur, dass die jeweiligen
Akteure ihre Arbeit mit einer möglichst hohen
pädagogischen und betriebswirtschaftlichen
Effektivität und Effizienz verrichten müssen,
sondern auch, dass die Synergiepotenziale, die
sich insbesondere aus lokalen Kooperationen
oder Netzwerken ergeben, ausgeschöpft wer-
den. Um die Konzeption und Realisierung indi-
vidueller, problemadäquater und kohärenter
Lösungen zu ermöglichen, wachsen die An-
sprüche an die lokalen Akteure, organisations-
übergreifende und interdisziplinäre Handlungs-
strategien im Bereich der beruflichen Integra-
tion von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen zu entwickeln. Dies ist vor allem deswegen
eine große Herausforderung, weil zahlreiche
Akteure mit dieser Aufgabe befasst sind: Ar-
beitsamt, Jugendamt, Sozialamt, Kammern,
allgemeinbildende und berufsbildende Schu-
len, Beschäftigungsinitiativen, Bildungs- und
Maßnahmenträger, Wohlfahrtsverbände, Kir-
chen, Gewerkschaften und örtliche Unterneh-
men sowie Landes- und Bundesministerien, die
unmittelbar vor Ort Fördermittel zur Verfügung
stellen. Die Umsetzung der oben genannten
Anforderungen stehen angesichts dieser Viel-
zahl der Akteure und der daraus entstehenden
Vielfalt von Aktivitäten vielerorts vor massiven
Problemen:

Die örtlichen Angebote sind durch eine starke
Versäulung der verantwortlichen Institutionen
und ihrer Aktivitäten gekennzeichnet. Die An-
gebotsgestaltung orientiert sich an etablierten
Finanzierungsstrukturen und Institutionsinter-
essen, anstatt sich nach den lokalen und indivi-
duellen Bedarfen auszurichten.

Maßnahmen und Projekte sind nicht ausrei-
chend aufeinander abgestimmt. Aufgrund feh-
lender Absprachen treten Doppelarbeit und
Doppelfinanzierungen ein.

Das Gesamtangebot der verschiedenen Ak-
teure ist nicht transparent. Die Angebote sind
nicht nur für die betroffenen Jugendlichen,
sondern auch für die Akteure des Ausbildungs-
marktes nicht mehr überschaubar.

Aufgrund dieser Intransparenz erfolgen Fehl-
steuerungen der Angebote und damit ineffek-
tive und ineffiziente Einsätze knapper Ressour-
cen. Zudem werden Defizite in der Angebots-
struktur übersehen, wodurch notwendige Pro-
blembearbeitungen unterbleiben.

Ungeachtet der steten Verbesserung der Ge-
setzeslage und der zahlreichen Empfehlungen
zur Zusammenarbeit sind Kooperationsstruk-
turen im Bereich der beruflichen Integration
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
nur vereinzelt und noch lange nicht flächen-
deckend vorzufinden. So ist eine bundesweite
Befragung von Arbeits- und Sozialämtern über
die Zusammenarbeit beider Institutionen im
Winter 1999/2000 zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Arbeitsämter und Sozialämter einen
Nachholbedarf bei der Entwicklung ihrer Zu-
sammenarbeit sehen: 72% der befragten
Arbeitsämter sehen eine geringfügige und 16%
eine erhebliche Bedürftigkeit in der Frage eines
Ausbaus der Zusammenarbeit mit den Sozial-
ämtern, nur 11% sehen keinen Bedarf. Bei den
Sozialämtern wird die Zusammenarbeit noch
deutlich stärker eingefordert: 45% sehen eine
geringfügige und 47% eine erhebliche Ausbau-
bedürftigkeit, lediglich 8% haben keinen Be-
darf. Bei der Bewertung der Zusammenarbeit
mit der jeweils anderen Institution mit Schul-
noten erreichen die Führungskräfte der Arbeits-
ämter einen Durchschnittswert von 2,10 und
die Führungskräfte der Sozialämter einen Wert
von 2,438. Die Notwendigkeit einer Verbesse-
rung der Zusammenarbeit kann für die Seite
der Jugendhilfe durch die Ergebnisse einer Be-
fragung der rheinland-pfälzischen Jugend-
ämter zum Thema Jugendberufshilfe bzw.
Jugendsozialarbeit durch das Institut für Sozial-
pädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) im
Sommer 2000 ergänzt und bekräftigt werden.
Auf die Frage nach der Beurteilung der Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitsamt wurde bei den
Jugendamtsleitungen ein Durchschnittswert
von 2,91 erzielt. 

Angesichts einer Ausbildungsmarktsituation,
die gegenwärtig durch einen nur knappen, rein
rechnerischen Ausgleich zwischen Lehrstellen-
angebot und Ausbildungsplatznachfrage ge-
kennzeichnet ist, ergibt sich zusehends die Not-
wendigkeit, die Steuerungs- und Abstim-
mungsprobleme zwischen den lokalen Akteu-

26

6) Siehe die
umfassende Über-
sicht bei Gögercin
1999, 105ff.

7) BMBF 1995, 24.

8) Bertelsmann
Stiftung 2000, 117f.



ren zu minimieren und die bestehenden Ange-
bote durch eine geregelte Zusammenarbeit zu
optimieren. Auch vor dem Hintergrund der zu-
nehmend schwierigeren Finanzlage öffentlicher
Haushalte gilt es, die Maßnahmen und Projekte
möglichst bedarfsgerecht und wirkungsvoll zu
gestalten. 

Der Begriff des Netzwerks

Als Form der Kooperation zwischen den lo-
kalen Akteuren im Bereich der lokalen Arbeits-
oder Ausbildungsmarktpolitik wird häufig der
Aufbau von Netzwerken vorgeschlagen. Aus
diesem Grund soll hier zunächst eine Annähe-
rung an den Netzwerkbegriff erfolgen.

Ein Netzwerk „umfasst das Zusammenwir-
ken der unterschiedlichsten, exekutiven, legis-
lativen und gesellschaftlichen Institutionen und
Gruppen bei der Entstehung und Durchführung
einer bestimmten Politik“.9 Vertreten sind in
einem Netzwerk öffentliche und private Ak-
teure, wobei unter Akteuren Individuen, Grup-
pen, Institutionen oder Organisationen ver-
standen werden können. Die Zusammen-
setzung richtet sich weniger nach formalrecht-
lichen und institutionellen Kriterien, sondern ist
das Ergebnis von teilweise langwierigen Aus-
handlungsprozessen zwischen den Akteuren,
die durch die Bildung gegenseitigen Respekts,
Anerkennung und Affinität gekennzeichnet
sind. Eine wichtige Funktion haben dabei Kom-
munikations- und Interaktionsbeziehungen, die
auf der Erkenntnis wechselseitiger Abhängig-
keiten, der Herausbildung von Vertrauensbe-
ziehungen sowie der Entwicklung gemeinsa-
mer Verhaltenserwartungen und -orientierun-
gen beruhen.10 Im Prozessablauf bedeutet Netz-
werkarbeit, dass „latente Beziehungen aktiviert,
bestehende Verbindungen mit neuen Inhalten
gefüllt oder zweckorientiert neue Verbindungen
gesucht werden“.11

Die Netzwerkakteure eint die Bearbeitung
und Lösung eines gemeinsamen Handlungs-
problems, das sie aus unterschiedlichen, je-
doch wechselseitig abhängigen Interessen be-
arbeiten wollen.12 Für die beteiligten Akteure
stellt ein Netzwerk keinen Selbstzweck dar, son-
dern es bietet vielmehr Strukturen, die den
Akteuren ermöglichen, konkrete Ziele und
Absichten zu verfolgen und als Lösungsmög-
lichkeit ihrer Probleme gesehen werden.13

Damit übernehmen Netzwerke außer ihren
Funktionen als Verhandlungs- und Entschei-
dungssysteme auch Aufgaben als politische
Gestaltungs- und Steuerungssysteme. Ursache
hierfür sind die komplexen gesellschaftlichen
Problemlagen, auf die adäquat nur mittels
eines integrierten Lösungsansatzes reagiert
werden kann. Dies erfordert das interdiszi-
plinäre Zusammenspiel einer Vielzahl von

Akteuren, um mit Hilfe des notwendigen Fach-
wissens und gleichzeitig erweiterten Blickwin-
keln konsensorientierte Problemlösungen zu
erarbeiten. Aus diesem Grund müssen die
Netzwerkakteure auf einseitige Entscheidungs-
kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten
verzichten und alle Beteiligten als gleichbe-
rechtigte Verhandlungs- und Kooperationspart-
ner akzeptieren.14 Damit werden Netzwerke zu
einem alternativen Instrument der politischen
Entscheidungsfindung. Die Auffassung, dass
„politische Steuerung nur noch in netzwerk-
artigen Gebilden durchsetzbar (ist), in die die
mächtigsten privaten Akteure mit eingebunden
sind,“15 dürfte allerdings nicht zutreffen.

Problemlagen beim Aufbau von Kooperatio-

nen im Bereich der lokalen Ausbildungs-

marktpolitik 

Der Aufbau eines lokalen Netzwerks im Be-
reich der lokalen Ausbildungsmarktpolitik kann
vor umfassenden Schwierigkeiten stehen. Viele
Faktoren können die Initiierung und Umsetzung
behindern oder sogar verhindern. Hier soll zwi-
schen drei Faktorentypen unterschieden: 
1. Subjektive Faktoren auf Seiten der Personen,
die sich aus ihrer jeweiligen individuellen Per-
sönlichkeit ergeben, 2. Subjektive Faktoren, die
sich unmittelbar oder mittelbar aus der Funk-
tion und der Einbindung der Personen in ihre
Organisation begründen lassen und 3. Struktu-
relle Faktoren, die aus der jeweiligen struktu-
rellen Einbindung der Organisationen begrün-
det sind. Die Zuordnung der jeweiligen Fakto-
ren zu den Faktorentypen – insbesondere zwi-
schen 1. und 2. – ist nicht immer trennscharf,
soll aber dennoch aufgrund der besseren Über-
sichtlichkeit vorgenommen werden. Die Auf-
zählung der Problemlagen erhebt auch keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

Subjektive Faktoren 

Eine fehlende oder halbherzige Initiative ist
einer der ausschlaggebenden Gründe für das
Nichtzustandekommen eines Netzwerkaufbaus.
Der individuelle Hintergrund für das Ausblei-
ben eines Anstoßes kann überwiegend durch
die anderen hier genannten Faktoren erklärt
werden. Fehlende Phantasie über mögliche In-
halte und Funktionen der Kooperation, die aus
der individuellen Nutzenorientierung abgelei-
teten Ziele einer Organisation, eine fehlende
politische Unterstützung und Unsicherheiten
über mögliche Veränderungen können die Idee
für eine Zusammenarbeit bereits im Vorfeld er-
sticken. Es ist sogar möglich, dass die Initiative
zur Kooperation sowohl innerhalb der eigenen
Organisation als auch von den potenziellen Ko-
operationspartnern als Zeichen der Schwäche
angesehen wird.16
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9) Vgl. Windhoff-
Héritier 1987, 45.

10) Vgl. Benz 1995,
194; Benz u.a. 1999,
42; Hild 1997, 91;
Mayntz 1993, 40.

11) Vgl. Schubert
1995, 235.

12) Vgl. Héritier
1993a, 432f;
Kenis/Schneider
1991, 40f.; Marin/
Mayntz 1991, 18.

13) Vgl. Mayntz
1993, 41; Schubert
1995, 238.

14) Vgl. Benz 1994,
38, 347; Mayntz
1993, 40

15) Pappi 1993, 88.

16) Vgl. Benz 1994,
346.



Verständlicherweise bestehen Unsicherhei-
ten über Ausmaß und Inhalt der damit einher-
gehenden Veränderungen oder es wird be-
fürchtet, dass eine Zusammenarbeit langwie-
rige Abstimmungsprozesse nach sich zieht.
Zudem ist eine Ungewissheit dahingehend vor-
handen, ob man überhaupt als Individuum
oder Organisation von einer Zusammenarbeit
profitiert oder sogar Macht- und Einflussver-
luste zu erleiden hat. Die eigene Handlungs-
autonomie kann dadurch in Frage gestellt wer-
den, dass eine Vielzahl von Entscheidungen
dem Anspruch einer gemeinsamen Entschei-
dungsfindung ausgesetzt wird. Dies kann zu
Befürchtungen Anlass geben, dass die eigenen
organisatorischen Interessen und Ziele durch
diese Kompromisslösungen nicht mehr ausrei-
chend zur Geltung kommen.

Zwischen den Akteuren gibt es häufig ein ge-
genseitiges Misstrauen, dass auf Vorurteilen
gegenüber der Arbeit und inhaltlichen Auffas-
sung der potenziellen Partner beruht. Persön-
liche Ressentiments und die Pflege von Kli-
schees dienen dazu, die Rolle oder die Arbeit
anderer Akteure abzuwerten. Eine wichtige
Funktion hat dabei die Auslegung von Begriff-
lichkeiten. Die Unkenntnis über die Bedeutung
und den Gebrauch von spezifischen Begriffen
führen schnell zu Unstimmigkeiten. Sensible
Begriffe im Übergang Schule-Ausbildung-Beruf
sind z.B. Poolfinanzierung, Verbundausbildung,
Ausbildungsplatzakquisition oder Ausbildungs-
beratung.

Netzwerkarbeit zieht vor allem zu Beginn
einen erhöhten Arbeitsaufwand nach sich. An-
gesichts des zunehmenden Personalabbaus
insbesondere in der öffentlichen Verwaltung,
überfüllter Terminkalender und wachsender
Aufgaben sind die Beschäftigten ausgelastet
oder gar überlastet. So kann eine Initiative zur
Zusammenarbeit durch die Schwierigkeiten bei
der Vereinbarung gemeinsamer Termine oder
durch die Weigerung, in der Kooperation an-
stehende Aufgaben zu übernehmen, stark be-
hindert werden.

Subjektive Faktoren aus der organisato-

rischen Einbindung

Die Arbeit der Akteure wird häufig von einer
individuellen Erfolgsorientierung geprägt. Im
Mittelpunkt der Arbeitstätigkeit steht der eigene
Erfolg als Beschäftigter in einer Organisation
oder der Erfolg der Organisation als ganzer. Die
Abhängigkeit der beruflichen Integration Ju-
gendlicher und junger Erwachsener vom
Zusammenwirken einer Vielzahl von Akteuren
wird daher nicht immer ausreichend berück-
sichtigt. Zudem richtet sich das Maßnahmen-
angebot nach den Kompetenzen und den vor-
handenen Ressourcen der jeweiligen Organi-

sation und nicht nach dem eigentlichen Ergeb-
nis der Arbeit, der beruflichen Integration der
Zielgruppen. Nicht die Integration in die Er-
werbswelt, sondern die Beschäftigung mit dem
Betroffenen steht im Zentrum der Bemühun-
gen.17 Zusätzlich sind die Akteure der Last aus-
gesetzt, Erfolge möglichst kurzfristig zu erzie-
len, sei es, weil die kommunale Politik Erfolge
vorweisen muss oder weil die Arbeit der Orga-
nisation unter einem permanenten Rechtferti-
gungsdruck steht, der möglichst rasche Arbeit-
sergebnisse erfordert und langfristige Entwick-
lungen behindert.

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Professio-
nalitäten und Erfahrungen werden die Pro-
bleme von den Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen der verschiedenen Behörden, der öffentli-
chen und freien Träger, der Schulen, der Kam-
mern, der Sozialpartner und nicht zuletzt auch
der Betriebe äußerst unterschiedlich wahrge-
nommen. Die Beschäftigten haben unter-
schiedliche Ausbildungen durchlaufen und
sind in unterschiedliche Systeme eingebunden.
Daraus leiten sich verschiedene Ursachen-
analysen ab, woraus sich wiederum unter-
schiedliche Vorstellungen über Ziele, Wege und
Lösungen entwickeln, um den Ausbildungs-
marktproblemen erfolgreich begegnen zu kön-
nen.

Ebenfalls aus der jeweiligen Professionalität,
aber auch aus den unterschiedlichen organisa-
torischen Einbindungen der Akteure können
gegenseitige Schuldzuweisungen gegenüber
den potenziellen Partner zustande kommen. So
werfen die Arbeitsämter den Jugendämtern
nicht selten eine fehlende Berücksichtigung
beruflicher Belange vor, während die Jugend-
ämter ihrerseits die mangelnde Einbettung der
Persönlichkeit und des sozialen Umfelds in die
Vorschläge des Arbeitsamtes beklagen. Auch
die Begründung für das Nichtzustandekommen
einer Partnerschaft oder einer konkreten Zu-
sammenarbeit in einem Projekt wird der je-
weils anderen Organisation zugeschrieben.

Ebenfalls aus der unterschiedlichen organi-
satorischen Einbettung und den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen ergeben sich Kompe-
tenzstreitigkeiten, d.h. das Recht für die Durch-
führung eines Angebotes wird anderen Akteu-
ren streitig gemacht oder grundsätzlich die
Kompetenz für die Durchführung abgespro-
chen. Aufgrund von Konkurrenzdenken und
Ressortegoismen werden die Kompetenz und
die Leistungsfähigkeit der jeweils anderen Ak-
teure in Frage gestellt und damit zugleich deren
Lösungsvorschläge diskreditiert. Ein besonde-
rer Fall der Konkurrenz ist die Konkurrenz um
die Fördermittel insbesondere bei den freien
Trägern der Jugendsozialarbeit. Die immer
knapper werdenden Finanzmittel und der
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wachsende Wettbewerb um Ausschreibungen
und Aufträge stehen einer Zusammenarbeit
und einem Interessenaustausch unter den
freien Trägern im Weg. 

Als Gegenstück zu Kompetenzstreitigkeiten
und Konkurrenzdenken können Unzuständig-
keitserklärungen abgegeben werden, die zu-
meist mit der Nachrangigkeit der eigenen Or-
ganisation begründet wird. Die Verantwortlich-
keit für Zielgruppen oder Aufgaben wird ande-
ren Akteuren zugewiesen, um die eigene
Organisation oder die eigene Person nicht mit
zusätzlichen Aufgaben zu belasten.

Verantwortlich für Kompetenzstreitigkeiten
und fehlende Kooperationsbereitschaft ist
dabei häufig eine unzureichende Kenntnis über
die potenziellen Partner. Es fehlt das Wissen
über die Ziele, die Organisationsstrukturen und
Arbeitsabläufe, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und die Arbeitsaufträge sowie die Pro-
fessionalität der Beschäftigten in den anderen
Organisationen. Ein größeres Wissen über die
anderen Akteure kann viele Vorbehalte und
falsche Vorstellungen abbauen.

Insbesondere im Bereich der Jugendhilfe
kann sich das Problem der Fachkompetenz im
Bereich der beruflichen Integration von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen stellen.
Jugendsozialarbeit bzw. Jugendberufshilfe ge-
noss in vielen Jugendämtern aus den unter-
schiedlichsten Gründen in der Vergangenheit
nur einen geringen Stellenwert und ist dem-
entsprechend nur wenig entwickelt. Dies be-
deutet, dass auch die Fachkompetenzen im Be-
reich der Jugendsozialarbeit bei den meisten
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Jugen-
dämter aufgrund ihrer fortdauernd geringen
Befassung mit diesem Themenbereich nur ge-
ring ausgebildet sind.

Strukturelle Faktoren

Über viele Jahre ist auf der lokalen Ebene die
Kultur des Nebeneinanders unterschiedlich ge-
steuerter und handelnder Behörden entstan-
den. Dieses Nebeneinander hat auch zu der
Entwicklung verschiedener Zuständigkeitsbe-
reiche und zu einem unterschiedlichen Ziel-
gruppenverständnis geführt. So definiert das
SGB III junge Menschen bis zum Alter von 25
Jahren als Jugendliche und junge Erwachsene,
während das SGB VIII (KJHG) die Altersgrenze
bei 27 Jahren zieht. Das Sozialamt ist nur für
Personen zuständig, die Leistungen nach dem
BSHG erhalten, während das Arbeitsamt für
junge Menschen verantwortlich ist, die als Be-
werber gemeldet sind oder Leistungen nach
dem SGB III beziehen. Demgegenüber muss
das Jugendamt nach dem SGB VIII (KJHG) alle
jungen Menschen mit sozialen Benachteiligun-
gen oder individuellen Beeinträchtigungen

durch sozialpädagogische Hilfen unterstützen.
Das Fehlen der Ressourcen Zeit, Geld und

Personal wird ebenfalls häufig gegen Koopera-
tionen ins Feld geführt. So wird insbesondere
bei der eigenen Organisation ein erhöhter oder
– im Vergleich zu anderen an der Kooperation
Beteiligten – sogar überhöhter Einsatz der Res-
sourcen Zeit, Personal und Geld befürchtet.

Der gesetzliche Rahmen ist ebenfalls als ein
Hemmnis für Kooperationen anzusehen. Die
unterschiedlichen materiell-rechtlichen Rege-
lungsinhalte der jeweiligen Leistungsbestim-
mungen nach SGB III, SGB VIII und BSHG und
die Vorrangigkeits- bzw. Nachrangigkeitsrege-
lungen der verschiedenen Sozialleistungsträ-
ger verzögern die Hilfeangebote teilweise er-
heblich. Die aus den unterschiedlichen Ge-
setzen abgeleiteten individuellen Leistungs-
ansprüche der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen führen aufgrund der jeweiligen
Intentionen zu verschiedenen, sich teils wider-
streitenden Voraussetzungen zur Inan-
spruchnahme der Leistungen. Zwar hat die
Legislative seit Beginn der 90er Jahre umfas-
sende Gesetzesänderungen für Arbeitsämter,
Sozial- und Jugendämter vorgenommen, die
eine enge Zusammenarbeit im Bereich der
Ausbildungsmarktpolitik vorsehen, letztendlich
wird die Kooperation aber nicht zwingend vor-
geschrieben, sondern bleibt als „Soll“-Vor-
schrift weitgehend dem Ermessen und der Be-
reitschaft der jeweiligen Ämter überlassen.18

Ein weiteres gesetzliches Hindernis stellt der
Datenschutz dar. Der von allen Akteuren als be-
sonders wichtig betrachtete Datenaustausch
wird häufig unter Hinweis auf datenschutz-
rechtliche Bestimmungen abgeblockt und
damit zugleich die gemeinsame Behandlung
von Einzelfällen verhindert. Nicht selten ist der
Verweis auf den Datenschutz allerdings eine
Barriere derjenigen, die einer Zusammenarbeit
grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen.

Ein weiteres Problem für die Zusammen-
arbeit ist die Regelungsdichte und Restriktivität
der Fördermaßnahmen des SGB III. Aufgrund
der für die Berufsberatung zentral geregelten
und detailliert vorgegebenen Maßnahmetypen
können nur bestimmte Angebote durchgeführt
werden, die nicht immer dem lokalen Bedarf
entsprechen. Eine häufig nicht berechenbare,
von politischen Entscheidungen abhängige
Mittelgewährung erhöht die Planungsunsicher-
heit und erschwert eine mittelfristige Finanz-
planung. Dadurch werden eine langfristige,
strategische Planung und der Aufbau einer in-
dividuellen, nach den Bedürfnissen des Ju-
gendlichen ausgerichteten Hilfeplanung behin-
dert.19 Auch die Chancen, die § 10 SGB III ge-
währt, wurden bislang von den örtlichen Ar-
beitsämtern nur vereinzelt genutzt.
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Darüber hinaus erschweren die Aufgabenbe-
reiche der einzelnen kommunalen Ämter und
der Arbeitsämter das Zusammenwirken und
die Erarbeitung gemeinsamer Zielvorstellun-
gen. Die Aufgaben des Jugendamtes leiten sich
aus dem SGB VIII ab, wonach die Jugendhilfe
einen allgemeinerzieherischen und beratenden
Auftrag hat. Demgegenüber hat das Sozialamt
den Auftrag, sozial benachteiligten Personen
Hilfe zu gewähren und in den Arbeitsmarkt zu
vermitteln. Die Aufgabe des Arbeitsamtes ist
es, Jugendliche beim Übergang von der Schule
in Ausbildung oder Beruf zu unterstützen. Auf-
grund dieser unterschiedlichen Aufgaben er-
folgt auch eine unterschiedliche qualifikato-
rische Besetzung der Stellen in den Behörden.
Während im Jugendamt meist Sozialpädago-
gen mit einem Fachhochschul- oder Hoch-
schulabschluss beschäftigt sind, haben die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen des Sozialamtes
und der Berufsberatung des Arbeitsamtes eine
Verwaltungsausbildung durchlaufen. Die In-
halte und Zielrichtungen dieser beiden Ausbil-
dungen sind verschieden und erklären eine
häufig unterschiedliche Vorgehens- und Sicht-
weise der Beschäftigten gegenüber derselben
Klientel. Beiden Ausbildungen ist allerdings ge-
meinsam, dass Techniken und Fähigkeiten zur
Moderation und Konfliktregelung, die für Netz-
werkarbeit unerlässlich ist, nicht gelehrt wer-
den. 

Paradoxerweise können – last but not least –
bereits bestehende überinstitutionelle Gre-
mien, z.B. Arbeitskreise oder Arbeitsgemein-
schaften, strukturelle Hindernisse für eine Zu-
sammenarbeit sein. Die lokalen Akteure ver-
weisen auf die Vielzahl der Gremien, in denen
sie mit anderen Institutionen und Organisatio-
nen zusammenarbeiten. Die Vielzahl der Gre-
mien vermittelt zugleich den Eindruck, dass be-
reits alle notwendigen Aufgaben erfüllt und ko-
operativ erledigt werden. Tatsächlich erweist
sich zumeist, dass sich die Gremien jeweils nur
mit bestimmten Ausschnitten aus dem gesam-
ten Themenfeld Schule-Ausbildung-Beruf be-
schäftigen und die strategischen und operati-
ven Funktionen von Netzwerken, wie sie später
noch beschrieben werden, nicht ausfüllen.

Felder der Kooperation

An sinnvollen Inhalten der Kooperation im
Bereich der beruflichen Integration von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen mangelt
es nicht. Die Möglichkeiten einer Zusammen-
arbeit zwischen den lokalen Akteuren sind viel-
fältig. Sie reichen von der Information über die
Planung und Maßnahmendurchführung bis hin
zur Evaluation und Bewertung der durchge-
führten Maßnahmen und Projekte.

Eines der ersten und wichtigsten Felder für

eine Zusammenarbeit ist der Austausch von In-
formationen, Erfahrungen und Daten. Ohne
einen regelmäßigen Informationsaustausch –
etwa einen Austausch von Informationen über
die eigenen Angebote oder durch gemeinsame
Sitzungen – fehlt sowohl die unerlässliche
Grundlage für weitere Planungen in der örtli-
chen Angebotsgestaltung als auch ein wichti-
ger Anknüpfungspunkt zur Ermittlung von
Schnittstellen der Kooperation. Durch gegen-
seitige Hospitationen und gemeinsame Fortbil-
dungen können Erfahrungen ausgetauscht,
Wissen über die Arbeit der jeweils anderen In-
stitution sowie Vertrauen zwischen den Akteu-
ren aufgebaut werden. Ein Austausch der
grundlegenden Daten von Hilfeempfängern –
unter deren Einverständnis – kann weitere Dop-
pelarbeiten vermeiden. 

Im Bereich der Planung und des Controllings
kann auf der Grundlage einer gemeinsamen
Bedarfsermittlung die Entwicklung einer loka-
len Gesamtkonzeption und dabei auch eine Zu-
sammenarbeit in der Maßnahmenplanung er-
folgen. Es besteht die Chance, die jeweiligen
Angebote aufeinander abzustimmen und neue
Maßnahmenkonzepte zum Schließen von An-
gebotslücken zu entwickeln. Für neue Maßnah-
menkonzepte lassen sich in einem Netzwerk
mehrerer Akteure in der Regel auch leichter
neue Ressourcen akquirieren. Zudem eröffnet
sich die Möglichkeit, durch die Bildung von Be-
werberpools den Gesamtbedarf auf dem loka-
len Ausbildungsmarkt zu ermitteln und eine
bessere Auslastung der angebotenen Maßnah-
men zu erreichen.

Die Bündelung der Beratungsangebote ver-
schiedener Akteure – etwa in einem gemeinsa-
men Büro von Arbeitsamt und Sozialverwal-
tung – erleichtern Jugendlichen die Orientie-
rung durch den örtlichen Maßnahmen-
dschungel. Anstelle eines kostspieligen
Nebeneinanders von Einzelprogrammen und
Finanzierungsquellen können zudem Finanz-
mittel kombiniert und in Einzelfällen Projekte
gemeinsam durchgeführt werden. Insbeson-
dere die Verwirklichung von modellhaften Aus-
bildungs- oder Beschäftigungsprojekten wer-
den durch Kooperationen erleichtert, wenn die
Risiken durch einen Mix verschiedener Finanz-
quellen verteilt werden. Förderpools bieten die
Möglichkeit der Konzeption von Maßnahmen,
die kein Akteur finanziell allein tragen würde.
So ist etwa die gemeinsame Finanzierung einer
lokalen Markt- oder Bedarfsanalyse durch meh-
rere Akteure denkbar. Eine Zusammenarbeit
kann ebenfalls durch die Bündelung von Perso-
nal bei gemeinsam durchgeführten Maßnah-
men oder eine gemeinschaftliche Nutzung von
Werkstätten oder Schulungsräumen erfolgen.

Durch die Bildung von Förderketten auf der
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Grundlage von Einzelfallbesprechungen bzw.
der Vereinbarung von individuellen Förder-
oder Hilfeplänen kann die Gefahr der häufig be-
klagten Maßnahmenkarrieren bei besonders
benachteiligten Jugendlichen verringert wer-
den. Über eine Förderkette ist der Aufbau eines
individuellen und kohärenten Maßnahmena-
blaufs – z.B. in der Reihenfolge: Beratung – mo-
tivierende Maßnahmen – schulische Nachqua-
lifizierung – berufliche Vorbereitung – Beglei-
tung während der Berufsausbildung – möglich.
Diese hätte auch den Effekt, dass die noch
immer vielfach feststellbare fehlende Verstän-
digung der unterschiedlichen Akteure über ge-
meinsame Förderkonzepte oder auch die Nei-
gung, schwierige Fälle einfach anderen zu
überlassen, abgebaut wird.

Nicht zuletzt kann durch eine regelmäßige
gemeinsame Berichterstattung über die Ent-
wicklung des lokalen Ausbildungsmarktes und
die örtlichen Angebote für die Zielgruppe eine
bessere Information und stärkere Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit für die Probleme des
Ausbildungsmarktes erfolgen. Durch eine Ko-
operation können Interessen und Ansprüche
stärker gebündelt in die politische Arena getra-
gen und auch gegenüber Geldgebern besser
geltend gemacht werden.

Handlungsschritte zum Aufbau von Netz-

werken

Die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer
Zusammenarbeit im Bereich lokaler Arbeits-
marktpolitik ist in der Wissenschaft bereits hin-
reichend herausgearbeitet worden.20 Dagegen
ist die systematische Befassung mit den ei-
gentlichen Voraussetzungen und den erforder-
lichen Schritten zur Initiierung und Umsetzung
einer erfolgreichen Kooperation noch selten
und erst in jüngerer Vergangenheit zu finden.21

Aus diesem Grund soll an dieser Stelle ein ide-
altypischer Verlauf dargestellt werden, der aus
eigenen Erfahrungen der Autoren mit der Bil-
dung von Netzwerkstrukturen im Bereich der
lokalen Ausbildungsmarktpolitik entwickelt
wurde. Die vier erstgenannten Punkte – schritt-
weises Vorgehen, Sicherung politischer Unter-
stützung, Bereitschaft zum Einsatz von Zeit,
Geld und Ressourcen, Transparenz und Öffent-
lichkeitsarbeit – sind dabei kontinuierlich über
den gesamten Aufbau der Zusammenarbeit zu
beachten.

Schrittweises Vorgehen

Das Niveau der Zusammenarbeit darf an-
fangs nicht zu hoch angesetzt werden. Ge-
wünschte Partner sollten ebenso schrittweise
überzeugt wie die Ziele und Aufgaben der Zu-
sammenarbeit niedrigschwellig und sukzessiv
festgelegt werden. Der Grund für dieses Vorge-

hen liegt darin, dass zum einen das Ausbleiben
eines Erfolgs für ein ambitioniertes Vorhaben
Frustrationen auslösen kann und zum anderen
eine Zusammenarbeit auch immer einen Ein-
griff in liebgewonnene Handlungsfelder, die
bislang unabhängig bearbeitet worden sind,
darstellt.

Die Inhalte und Aufgaben der Kooperation
sollten mit Bedacht gewählt werden. Es muss
auch ausdrücklich darauf hingewiesen werden,
dass hier keineswegs möglichst weitgehende
Kooperationen zwischen möglichst vielen Ak-
teuren eingefordert werden. Eine solche Forde-
rung würde die Gefahr von lähmenden Ab-
stimmungsprozessen und die Erzielung von Lö-
sungen auf kleinstem gemeinsamen Nenner
riskieren, anstatt sich auf die den jeweiligen
Anforderungen angemessene Bündelung von
Handlungsressourcen zu konzentrieren. Eine
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren ist eine
höchst sensibel zu handhabende Angelegen-
heit, da sie stets auch einen Eingriff in institu-
tionelle oder persönliche Handlungsautono-
mien darstellt und damit Freiheiten beschnei-
den kann. Ein zentraler Leitsatz der Zusammen-
arbeit sollte also lauten: Soviel Kooperation wie
nötig, aber sowenig Kooperation wie möglich!

Um der Entstehung von Widerständen durch
einzelne Akteure vorzubeugen, ist deshalb
zunächst eine Zusammenarbeit in Aufgaben zu
suchen, über deren Notwendigkeit und deren
Bearbeitungsmöglichkeiten mit großer Wahr-
scheinlichkeit ein lokaler Konsens – und sei es
nur ein Minimalkonsens – erzielt werden kann.
Aufgrund dieser Vorgehensweise muss den Ko-
operationspartnern deutlich gemacht werden,
dass sie an einem langfristigen Prozess teil-
nehmen und Erfolge nicht von heute auf mor-
gen zu erwarten sind.

Sicherung politischer Unterstützung

Vor allem in der Anfangsphase ist ohne die
Unterstützung und Mitarbeit der politischen
Spitzen der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten eine wirkungsvolle Zusammenarbeit kaum
zu verwirklichen. Nur durch einen persönli-
chen, aktiven Einsatz hochrangiger politischer
Vertreter kann einer örtlichen Ausbildungs-
marktpolitik der nötige Stellenwert in der kom-
munalen Politik vermittelt werden, der andere
lokale Akteure zur Zusammenarbeit motiviert. 

Die kommunale Politik muss nicht zuletzt
auch deswegen frühzeitig einbezogen werden,
um politische Entscheidungsprozesse zu er-
leichtern und zu beschleunigen, die sich aus
der Notwendigkeit personeller oder finanzieller
Umstrukturierungen in der Kommunalverwal-
tung ergeben können.

Bereitschaft zum Einsatz von Zeit, Geld und
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Personal

Kooperationen lassen sich nicht ohne eine
zumindest kurzfristige Steigerung des individu-
ellen Arbeitsaufwands erzielen. Die Zusam-
menarbeit ist deshalb in vielfacher Weise vom
Engagement des Initiators und dem Einsatz der
Ressourcen Zeit, Geld und Personal auf Seiten
der Kooperationspartner abhängig.

Die Zusammenarbeit erfordert dabei die ak-
tive inhaltliche Mitwirkung aller Partner. Die ge-
meinsamen Aufgaben müssen auf viele Köpfe
verteilt werden. Es ist unbedingt notwendig,
dass anstehende Arbeiten und möglicherweise
entstehende Kosten unter den Kooperations-
partnern gerecht verteilt werden. Trittbrettfah-
rer müssen zu einer aktiveren Rolle bewegt
werden, denn sie gefährden die Kooperation,
indem sie anderen Kooperationspartnern zei-
gen, dass eine Beteiligung an der Zusammen-
arbeit auch ohne eigene Aktivitäten möglich ist.

Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit

Der gesamte Prozessablauf sollte möglichst
transparent und öffentlichkeitswirksam ablau-
fen. Geheime Nebenabsprachen und heimliche
Sitzungen gefährden den Entstehungsprozess
und belasten die spätere Kooperation. Die
Netzwerkpartner müssen über die Ziele, den
Gesamtablauf und die anstehenden einzelnen
Schritte informiert umfassend sein. Es muss
deutlich begründet sein, aus welchen Gründen
welche Akteure an welchen Aufgaben beteiligt
werden.

Die Erzielung einer breiten Öffentlichkeit über
die örtliche Presse ist erforderlich, um für die
berufliche Integration von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen und die entstandenen lo-
kalen Aktivitäten zu werben und andere, insbe-
sondere örtliche Unternehmen, Eltern und
Schulen, für dieses Thema zu sensibilisieren.

Ergreifen der Initiative

Ohne Schlüsselpersonen, die die Initiative zur
Kooperation ergreifen und durch ihren persön-
lichen Einsatz sowie ihre Überzeugungskraft
die strategischen Ziele und die operative Arbeit
vorantreiben, können potenzielle Partner nicht
von den Vorteilen einer Zusammenarbeit über-
zeugt und zur Teilnahme motiviert werden. Ge-
rade in der Anlauf- und Entwicklungsphase
einer Kooperation muss auf die Notwendigkeit
der Zusammenarbeit und gemeinsame Hand-
lungsfelder hingewiesen sowie Partnerschaften
stimuliert und organisiert werden, damit eine
Zusammenarbeit nicht im Stadium der Lippen-
bekenntnisse stecken bleibt. Für eine Zusam-
menarbeit ist es unabdingbar, dass es Perso-
nen gibt, die durch ihr Engagement ein Vorbild
bieten und neue Impulse geben. Diese Aufgabe
erfordert eine große Beharrlichkeit, einen

hohen Zeitaufwand und damit auch reichlich
Geduld. Insbesondere die Schaffung eines ge-
meinsamen Problembewusstseins setzt viel
Überzeugungsarbeit voraus. 

Sofern der Initiator der Kooperation über
keine entsprechenden eigenen Erfahrungen
verfügt, ist das Einbeziehen einer von allen Be-
teiligten akzeptierten qualifizierten und thema-
tisch erfahrenen Moderation sinnvoll. Eine Mo-
deration ist erforderlich, um den Prozess der
Kooperation zielgeleitet zu organisieren und
die Kommunikation unter den Beteiligten zu
fördern, die Ziele und Formen der Zusammen-
arbeit mit den Akteuren abzustimmen, neue
methodische und inhaltliche Vorschläge zu un-
terbreiten und schließlich bei Interessenkon-
flikten Schlichtungs- oder Kompromissmög-
lichkeiten zwischen den Einzelinteressen aufzu-
zeigen. Bei diesen Aufgaben muss behutsam
vorgegangen werden. Greift die Moderation zu
stark in die Einzelinteressen der Beteiligten ein,
dann wächst der Widerstand und die gesamte
Steuerung kann in ihrem Bestand gefährdet
werden. Ist sie zu sehr auf einen Minimalkon-
sens und eine größtmögliche Wahrung der Ein-
zelinteressen ausgerichtet, dann können die
tatsächlichen Ergebnisse hinter den erzielbaren
Vorteilen der Zusammenarbeit zurückbleiben.

Partnerfindung

Nach der Problembeschreibung und Zielbe-
stimmung durch den Initiator müssen die zen-
tralen Partner Arbeitsamt, Sozialamt und Ju-
gendamt schrittweise von der Notwendigkeit
der Zusammenarbeit überzeugt und zu einer
aktiven Rolle bewegt werden. In dieser Phase
sollte ein lockerer Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch stattfinden, der über die jewei-
lige Problemwahrnehmung Auskunft gibt und
zu einer ersten groben Zielfindung führt. Ein er-
ster formaler Schritt sollte in der Benennung
von festen Ansprechpartnern in den Ämtern
liegen, die für Terminabsprachen und andere
organisatorische Aufgaben zuständig sind. Die
Zusammenführung dieser Partner ist vor allem
aus drei Gründen erforderlich:

" Arbeitsamt, Sozialamt und Jugendamt tra-
gen vor Ort die gesetzliche Verantwortung für
die berufliche Integration von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen.
" Arbeitsamt, Sozialamt und Jugendamt sind
die maßgebenden örtlichen Entscheider, Auf-
trag- und Geldgeber für Angebote.
" Jugendliche und junge Erwachsene ohne
Ausbildung oder Arbeit sind häufig auf eine
gleichzeitige Betreuung durch verschiedene In-
stitutionen angewiesen.

Ein Verweis auf die gegenseitigen rechtlichen
Verpflichtungen zur Kooperation sollte allen-
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falls behutsam erfolgen. Wichtiger ist es viel-
mehr, den zukünftigen Partnern einen erkenn-
baren gemeinsamen Nutzen der Zusammenar-
beit in Aussicht zu stellen. Es muss deutlich ge-
macht werden, dass die kollektiven Ziele auch
und vor allem in ihrem Interesse bearbeitet
werden und die Möglichkeiten einer Lösung
der strukturellen Probleme des lokalen Ausbil-
dungsmarktes ohne die aktive Mitarbeit aller
drei Institutionen begrenzt bleiben. Die Institu-
tionen müssen davon überzeugt werden, dass
ein situativer Verzicht auf ein autonomes Vor-
gehen zu einer Steigerung des Gesamtnutzens
führt. Dabei muss deutlich gemacht werden,
dass nicht mehr ausschließlich die eigenen In-
teressen und Ziele verfolgt werden können,
sondern auch Rücksichtnahmen auf andere er-
folgen und Kompromisse gesucht werden
müssen.

Um die Kooperationspartner zu gewinnen,
muss Vertrauen gebildet werden, das die Be-
ziehungen zwischen den Akteuren fördert und
stabilisiert. Nur auf einer gemeinsamen Ver-
trauensbasis können sich der notwendige Mut
und die Bereitschaft zu einer Veränderung etab-
lierter und starrer Strukturen und zum Lernen
voneinander entwickeln. Die Reformbereit-
schaft der jeweiligen Partner kann dabei sehr
unterschiedlich sein. Es ist wichtig, dass Ver-
ständnis und Toleranz für die Zielsetzungen der
jeweils anderen Beteiligten aufgebaut werden.
Dazu ist es auch erforderlich, die Organisati-
onsstrukturen, die Arbeitskultur und Arbeitsab-
läufe sowie die wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen und die Restriktionen der Kooperations-
partner kennen zu lernen.

Identifizierung gemeinsamer Interessen und

Erwartungen

Bereits die oben genannten drei Gründe für
eine Zusammenarbeit von Arbeitsamt, Sozial-
amt und Jugendamt weisen auf die Notwen-
digkeit der Einrichtung eines strategischen
Netzwerks hin, in dem die Identifizierung von
Kooperationsmöglichkeiten, die Festlegung der
Inhalte und des Ausmaßes sowie die Organisa-
tion der Zusammenarbeit – kurz gefasst: die
Gesamtsteuerung der lokalen Ausbildungs-
marktpolitik – verortet werden kann. Feste Mit-
glieder eines solchen Gremiums sollten zumin-
dest die jeweiligen Amts- oder Abteilungslei-
tungen von Arbeitsamt, Sozialamt und Jugen-
damt sein. Je nach Diskussions- und
Entscheidungsbedarf sollte es um politische
Vertreter, z.B. um Sozialdezernenten, Kämme-
rer oder Fraktionsspitzen, erweitert werden.

Die Bildung eines strategischen Netzwerks
aus der Führungsebene der Institutionen ist er-
forderlich, weil verbindliche konzeptionelle,
fachpolitische oder finanzielle Vereinbarungen

nicht unter dem Entscheidungsvorbehalt von
Personen stehen dürfen, die nicht unmittelbar
an den Verhandlungen oder Diskussionen be-
teiligt sind. Die Abhängigkeit von einer erfor-
derlichen Rückkopplung mit Abwesenden ver-
zögert Kooperationserfolge und erweckt zudem
den Eindruck, dass die Zusammenarbeit nicht
wichtig genug ist, um dafür Zeit zu opfern. Es
ist sinnvoll, die Grundzüge dieser Zusammen-
arbeit im strategischen Netzwerks in einer ver-
bindlichen Vereinbarung festzuhalten. Ein sol-
cher Kontrakt kann die Ziele und Zielgruppen
der Kooperation bestimmen, die gemeinsamen
Aufgaben unter den Partnern organisatorisch
verteilen und Regelungen zur Finanzierung der
gemeinsamen Aufgaben oder auch zum Daten-
austausch enthalten. 22

Im strategischen Netzwerk muss der Aus-
tausch der individuellen Interessen und Erwar-
tungen der entscheidenden Akteure und eine
auf Verbindlichkeit beruhende Verständigung
über die Bedürfnisse und Handlungsfelder des
Ausbildungsmarktes erfolgen. Eine Zusam-
menarbeit lässt sich nur aufbauen, wenn die In-
teressen wechselseitig verstanden und respek-
tiert werden und zumindest ein Minimalkon-
sens über die gemeinsamen Ziele der Koopera-
tion hergestellt werden kann. Hier muss eine
Austarierung der Einzelinteressen erfolgen und
zugleich eine geeignete Balance zwischen den
Eigenaktivitäten der Akteure und den Aufgaben
der Steuerungsstruktur selbst gefunden wer-
den. Es soll einen Raum bieten, in dem eine
Gesamtkonzeption erarbeitet und beschlossen
werden kann und die Koordination und Koope-
ration bei organisationsübergreifenden Anfor-
derungen des Ausbildungsmarktes erfolgt.

Hier müssen ebenfalls Informationen zentral
gesammelt und ausgetauscht sowie die Erfor-
dernisse des lokalen Ausbildungsmarktes und
die Bedarfe und Bedürfnisse von Arbeitsamt
und Kommunalverwaltung ermittelt und disku-
tiert werden. Kooperationen setzen ein umfas-
sendes Wissen über die bereits bestehenden
Angebote und die Planungen der lokalen Ak-
teure auf dem Ausbildungsmarkt voraus. Ohne
umfassende Informationen können Überange-
bote und Doppelarbeit erfolgen, Defizite unent-
deckt und Möglichkeiten der Zusammenarbeit
ungenutzt bleiben. Ohne eine ausreichende In-
formationsbasis in der Form einer lokalen Aus-
bildungsmarktberichterstattung besteht für die
Steuerung der lokalen Ausbildungsmarktpolitik
die Gefahr von Ineffektivität oder Ineffizienz.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, ein lokales
Ausbildungsmarktmonitoring aufzubauen, das
Auskunft über das lokale Angebot und die lo-
kale Nachfrage im Bereich der beruflichen Inte-
gration von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen gibt. Während ein lokales Ausbildungs-
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marktmonitoring angebotsseitig über die Ak-
teure, die Gremien sowie die Maßnahmen- und
Beratungsangebote informiert, untersucht und
dokumentiert es nachfrageseitig die einschlä-
gigen Statistiken des Arbeitsamtes, der Kom-
mune und des Statistischen Landesamtes und
kann ergänzend eigene Untersuchungen wie
z.B. Umfragen in örtlichen Betrieben oder an
allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen umfassen. 23

Identifizierung und Analyse von lokalen Pro-

blemen, Bedarfen und Bedürfnissen

Um lokale Probleme, Bedarfe und Bedürf-
nisse identifizieren und analysieren zu können,
muss in einer zweiten Phase der Partnerfin-
dung die Ausweitung des strategischen Netz-
werks um weitere Schlüsselakteure erfolgen:
Kammern und Innungen, Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und
Kirchen, allgemein- und berufsbildende Schu-
len, einschlägig tätige wissenschaftliche Ein-
richtungen, örtliche Initiativen, Bildungs- und
Maßnahmenträger sowie einzelne Unterneh-
men oder engagierte Privatpersonen. Die Ein-
beziehung dieser Akteure ist nicht allein nur
deswegen unerlässlich, um Informationen über
die Kompetenzen, Kapazitäten und Interessen
der lokalen Akteure zu erhalten. Sie haben auch
einen anderen Blick für besondere Problemla-
gen oder Bedürfnisse vor Ort und erhöhen
damit die zur Verfügung stehende Informati-
onsvielfalt.

Diese Phase zielt zugleich auf die Initiierung
eines operativen Netzwerks. In dieses Netzwerk
muss nicht in allen Fällen jeder Akteur auf dem
Ausbildungsmarkt einbezogen werden. Es darf
allerdings kein Kartell entstehen, das bewusst
darauf zielt oder in Kauf nimmt, Dritte auszu-
schließen. Mehr noch als das strategische Netz-
werk muss das operative Netzwerk aufgrund
seiner heterogenen Zusammensetzung einen
Spagat zwischen Partizipation einerseits und
Effektivität und Effizienz andererseits wagen.
Aufgrund seiner Funktion als zusätzlicher Seis-
mograph für örtliche Bedarfe und Bedürfnisse
sollte das operative Netzwerk im Gegensatz
zum strategischen Netzwerk keinen institutio-
nalisierten Charakter mit einem festen Ta-
gungsrhythmus haben. Es sollte je nach Bedarf
vom strategischen Netzwerk in der Form von
Fachtagungen, Workshops oder Arbeitsgrup-
pen einberufen werden. Trotz seiner situations-
abhängigen Zusammenkünfte kann ein Kon-
trakt oder eine Deklaration zum Aufbau der
operativen Partnerschaft, die deren Ziele und
Aufgaben innerhalb der lokalen Ausbildungs-
marktpolitik festlegt, die gemeinsame Identität
der Akteure im Arbeitsfeld verstärken.

Planung eines lokalen Entwicklungskonzepts

Aus dem vorangegangenen Schritt der Iden-
tifizierung und Analyse der lokalen Problemla-
gen werden sich bereits erste Hinweise zur Be-
seitigung einzelner Defizite ergeben. Dennoch
ist dieser Schritt noch keine hinreichende Vor-
aussetzung für die Optimierung der lokalen
Ausbildungsmarktpolitik. Es bedarf vielmehr
der anschließenden Planung eines lokalen Ent-
wicklungskonzepts, das explizit die Folgen aus
den ermittelten Problemlagen zieht und weitere
Handlungsschritte entwickelt.

Die grundsätzliche Gestaltung eines solchen
Entwicklungskonzepts sollte nicht allein die
Aufgabe von Arbeitsamt, Sozialamt und Ju-
gendamt sein. Auch für diese Aufgabe ist die
Nutzung des operativen Netzwerks sinnvoll.
Neben der bereits oben genannten Bezug-
nahme auf die Kompetenzen, Kapazitäten und
Interessen der lokalen Akteure sprechen dafür
zwei weitere Gründe: Insbesondere der Aufbau
kohärenter Förderstrukturen erfordert die um-
fassende Beteiligung der wichtigen Ausbil-
dungsmarktakteure an der grundlegenden Pla-
nung. Zweitens wird durch die entstehende
Vielfältigkeit der Ideen und des Know-hows der
lokalen Akteure das Kreativitätspotenzial bei
der Gestaltung des Entwicklungskonzepts ge-
steigert. Drittens wird durch die eigene Partizi-
pation an der Planung das Eigeninteresse und
die Verantwortlichkeit der lokalen Akteure für
den Erfolg des Entwicklungskonzepts erhöht.

Implementation des Entwicklungskonzepts

Aufgrund der finanziellen und politischen
Verantwortlichkeiten ist die Implementation
des lokalen Entwicklungskonzepts die Aufgabe
des strategischen Netzwerks. Arbeitsamt, Sozi-
alamt und Jugendarbeit müssen die im opera-
tiven Netzwerk erarbeiteten Vorschläge mit der
Kommunalpolitik, innerhalb ihrer Ämter und
abschließend gemeinsam auf ihre inhaltliche,
rechtliche und finanzielle Operationalisierbar-
keit überprüfen und einen Beschluss über das
Entwicklungskonzept und die daraus folgenden
Ziele und Entwicklungsschritte fassen.

Die sich ergebenden Aufträge zur detaillier-
ten Projektentwicklung oder zur Ausführung
von Projekten, die bereits von Arbeitsamt, So-
zial- oder Jugendamt geplant worden sind,
werden vom strategischen Netzwerk in der
Form von Ausschreibungen an die Bildungs-
und Maßnahmenträger zurückgegeben.

Prozessevaluation

Zur Optimierung der Entwicklungsprozesse
ist eine Prozessevaluation, also die zeitgleiche
oder anschließende Auswertung und Beurtei-
lung der Organisation und der Inhalte der Part-
nerschaft, sinnvoll. In der Regel sollte zu dieser
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Aufgabe ein universitäres oder freies For-
schungsinstitut beauftragt werden. 

Eine unabhängige Institution kann noch
während der Entwicklung des Kooperations-
prozesses oder im Anschluss an bestimmte
Phasen ein interessenneutrales Urteil über die
Gestaltung und Fortschritte der Netzwerkarbeit
abgeben. Gegebenenfalls kann diese Institution
auch eigene Vorschläge zur Optimierung und
Weiterentwicklung des Gesamtprozesses erar-
beiten.

Fazit

Die gesetzlichen und politischen Vorausset-
zungen für die Entwicklung lokaler Netzwerke
zur beruflichen Integration von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen waren noch nie so
günstig wie jetzt. Die Kooperation sollte jedoch
nicht nur aufgrund der verbesserten Rahmen-
bedingungen als eine zusätzliche Ressource in
das jeweilige Handlungsinstrumentarium über-
nommen, sondern vor allem im Interesse der
jungen Menschen, die Schwierigkeiten auf
ihrem Weg in das Berufsleben haben, einge-
setzt werden. Auch aufgrund einer durch die
wachsende Komplexität des Handlungsfeldes
verringerten öffentlichen Gestaltungsmöglich-
keit erscheint die Nutzung der Zusammenarbeit
als unverzichtbar. Dort wo tradierte Steue-
rungsformen nicht greifen – die hierarchische
Entscheidung – oder nicht mehr finanzierbar
sind – die Erhöhung der Ausgaben oder ein
stärkerer Personaleinsatz – ist bekanntlich eine
Verbesserung nur über eine Optimierung des
bereits Bestehenden zu erzielen. Der Aufbau lo-
kaler Netzwerke dürfte deswegen schon unum-
gänglich sein, weil der auf einem neoliberalen
Wirtschaftsverständnis gründende Glaube an
eine Selbstheilung des Ausbildungsmarktes
wohl ebensowenig zu einer Verbesserung bei-
tragen wird wie das Verlassen auf eine
grundsätzliche Kehrtwende des Bundes in der
Ausbildungsmarktpolitik.

Der Lohn des Einsatzes für eine Zusammen-
arbeit ergibt sich, wenn die gemeinsame Arbeit
zu signifikanten Verbesserungen der örtlichen
Ausbildungsmarktsituation im Allgemeinen
und der benachteiligten jungen Menschen im
Besonderen führt. Dazu müssen viele Hinder-
nisse überwunden und viele kleine Schritte ge-
gangen werden. Wir hoffen, dass dieser Auf-
satz seinen Beitrag zu dieser Aufgabe leisten
kann.
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Hintergrundinformationen zur Arbeitsgruppe 1:  

Jahresbericht 2000 (Kurzfassung)

RAN-Hannover Projekt

Erreichte Zielgruppe

Insgesamt haben rund 600 junge Menschen
aus Stadt und Landkreis das RAN/RABaZ-An-
gebot für mindestens ein Beratungsgespräch
genutzt. 387 von ihnen wurden anschlie-ßend
über einen längeren Zeitraum bei der berufli-
chen Eingliederung unterstützt. Nur diese län-
gerfristigen Betreuungsfälle, für die jeweils ein
Förderplan erstellt bzw. konkrete Hilfestel-lun-
gen geleistet wurden, wurden in der folgenden
Statistik erfasst und ausgewertet. 

Zur besseren Übersicht wurden die Zahlen
der drei Programmteile nebeneinander gestellt:

Mit durchschnittlich 60–65 Betreuungsfällen
pro MA stiegen die Fallzahlen um 10–15% und
erreichten damit eine Leistungsgrenze, die zu-
nehmend das Konzept der Niedrigschwel-lig-
keit in Frage stellt. (siehe hierzu den „Ausblick“
am Schluss des Berichts)

Der Frauenanteil blieb mit gut 36% im Ver-
gleich zum Vorjahr in etwa gleich. Desgleichen
erreichte der Anteil der jungen AusländerInnen
und AussiedlerInnen mit zusammen 70%
knapp den Anteil der Vorjahre, wobei RAN-
Hannover/Stadt mit seinen vielfältigen Kontak-
ten zu Jugendzentren, Schulen und „Peer
Groups“ weiterhin den größten Anteil junger
AusländerInnen erreicht hat. 

Erreichte Schulabschlüsse 

Wie in den Vorjahren hatten durchschnittlich
etwa 50% aller TeilnehmerInnen bei Beginn der
Betreuung einen Hauptschulabschluss. Davon
wurde jeder zehnte nachträglich erworben. 

Etwa jede/r vierte Jugendliche (27%) hatte
die allgemeinbildende Schule ohne Haupt-
schulabschluss verlassen. Fast genauso viele
junge Leute (ca. 23%) hatten einen Real-
schulab-schluss erworben und hatten trotzdem
Probleme bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz. Darunter waren zum einen viele
Jugendliche, die den Abschluss an einer Haupt-

schule erworben hatten und aufgrund dieser
Tatsache – und meist sehr schlechten Zensu-
ren! – einen Wettbewerbsnachteil gegenüber
RealschulabsolventInnen hatten (meist junge
Auslän-derInnen. Die übrigen Jugendlichen mit
Realschulabschluss hatten sich aus persönli-
chen oder sozialen Gründen entweder gar nicht
erst um einen Ausbildungsplatz bemüht oder
hatten zunächst zwar eine Ausbildung aufge-
nommen, diese dann aber aus den verschie-
densten Gründen (Kontakt mit Drogen, psychi-
sche Probleme, Straffälligkeit u.ä.) abgebro-
chen. 

Die erreichten Schulabschlüsse der Tn.
geben somit nur unzureichend Aufschluss über
die individuellen Probleme der betreuten jun-
gen Menschen bei der beruflichen Eingliede-
rung. Vielmehr deutet der Querschnitt der vor-

handenen Bildungsabschlüsse darauf hin, dass
die jungen Menschen oft weit mehr benötigen
als nur eine gute berufsbezogene Beratung. Oft
suchen und finden sie bei RAN/RABaZ Orien-
tierungshilfen für ihre ganz persönliche Le-
bensplanung, in deren Rahmen die Berufsaus-
bildung nur einen Teilbereich ausmacht. Das
vertrauensvolle Einzelgespräch, in dem sich
der/die Berater/in auf einer sehr persönlichen
Ebene einbringt (sozialpädagogische „Bezie-
hungsarbeit“), ist für die Arbeit mit dieser Ziel-
gruppe zentral. 

Verbleib der Teilnehmer/-innen am Jahre-

sende

Da der Vergleich des Verbleibs der Tn. bei
RAN und RABaZ eher geringfügige Unter-
schiede aufwies, wurden in der folgenden Sta-
tistik die Zahlen aller drei Programmteile zu-
sammen-gefasst:

in Ausbildung

betriebliche Ausbildung* 23% µ
BüE 1% γ= 26%
schulische Ausbildung 2% κ

in Arbeit

1. Arbeitsmarkt 28% µ
ABM / BSHG §19 2% γ=30% 

(Vorjahr 18%)
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* +14% zum Vorjahr

Tn.-Zahlen RAN/ Stadt RAN/ LK BABaZ Tn. gesamt

Gesamt 229 37 121 387

davon männlich 151 19 77 247 (63,8%)

weiblich 78 18 44 140 (36,2%)

davon Deutsche 48 (21,0%) 12 (32,4%) 56 (46,3%) 116 (30%)

Ausländ. 164 (71,6%) 19 (51,4%) 52 (43,0%) 235 (60,7%)

Aussiedl. 17 (7,4%) 6 (16,2%) 13 (10,7%) 36 (9,3%)

davon Neuzugänge 125 21 70 216 (55,8%)

aus Vorjahr(en) 104 16 51 171 (44,2%)



in Berufsvorbereitung und Schule

Berufsvorbereitung 6% µ
BGJ / BVJ 6% γ= 18% 

(Vorjahr 22%)

andere schulische 
Maßnahmen 6% κ
(freiw. 10. Schuljahr, 

nachträgl. HAS-/RSA-Kurs)

Zusammenfassendes Ergebnis:

" 51% der betreuten jungen Menschen in Be-
trieben,
" 9% in Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen (einschl. BüE),
" 14% in schulischen Maßnahmen (einschl.
Ausbildung).
" Vermittlungsquote: 74%, davon 2/3 in Be-
triebe! 
(Vorjahr: 70%, davon gut die Hälfte in Betriebe.)

Auffallend ist neben der leichten Steigerung
der Vermittlungsquote insgesamt, dass allein
der Anteil der Vermittlungen auf Arbeitsplätze
im ersten Arbeitsmarkt im Vergleich zum Vor-

jahr um 12% und damit deutlich gestiegen ist.
Insgesamt befanden sich damit über die Hälfte
der betreuten jungen Menschen am Jahre-
sende in betrieblicher Ausbildung oder Arbeit. 

Dieses Ergebnis zeugt von der hohen Profes-
sionalität der MitarbeiterInnen, die es mit
großem Engagement verstanden haben, einer-
seits auf dem Arbeitsmarkt Eingliederungs-
möglichkeiten für die betreuten jungen Men-

schen zu finden und andererseits die Fähigkei-
ten und Wünsche der TeilnehmerInnen reali-
stisch einzuschätzen und sie durch eine ein-
fühlsame Beratung an geeignete Ausbildungs-
und Arbeitsmöglichkeiten heranzuführen. 

Nicht zuletzt haben auch die Fördermöglich-
keiten für Betriebe in Form von Lohnkostenzu-
schüssen (JuSoPro, RABaZ, “Ausbildung statt
Sozialhilfe”) zu diesem guten Ergebnis beige-
tragen. In ca. 20 Fällen (von 88 Vermittlungen)
wurden Betriebszuschüsse eingesetzt.

Fazit und Ausblick

Die beiden Programme RAN und RABaZ wur-
den in Hannover und Landkreis erneut mit gro-
ßem Erfolg umgesetzt. Der niedrigschwellige
Arbeitsansatz, gepaart mit dem „guten Ruf“
der Einrichtung bei benachteiligten jungen
Menschen wie auch bei zuweisenden Institutio-
nen, hat noch einmal zu einer Steigerung der
Betreuungszahlen und Vermittlungen – insbe-
sondere in den ersten Arbeitsmarkt - geführt.
Dieses Ergebnis bestätigt, dass der Arbeitsan-
satz und vor allem auch die Ausrichtung des
Programms auf den ersten Arbeitsmarkt wei-

terhin richtig und umsetzbar sind. 
Allerdings weist die nochmalige Steigerung

der Fallzahlen auch auf die überaus hohe Be-la-
stung der MitarbeiterInnen hin, die in der Groß-
stadt Hannover nicht nur mit positiven Er-war-
tungen in das Jahr 2001 gehen: 

Während die starke Auslastung der Einrich-
tung ein Hinweis auf den großen Bedarf an
Hilfe-stellungen für junge Leute bei der berufli-
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Verbleib am Jahresende 2000 (RAN und RABaZ)

Ausbildung
26%

Arbeit (1. Arbeitsmarkt)
28%

ABM/BSHG
2%

BVB-Massnahme
6%

BBS
6%

no ch Schule/Schulkurs
6%

sonstige
3%

arbeitslos
14%

Abbruch
9%

(betriebl.23%, BÜE 1%,
schulisch 2%)



chen Eingliederung ist, die eigentlich zu einer
Aus-weitung des Angebots führen müsste,
wird RAN-Hannover aufgrund einer Kürzung
der För-dermittel im Jahr 2001 mit zwei Fach-
kräften weniger auskommen müssen als im
Vorjahr. Alle Versuche, zusätzliche Mittel für
Personal einzuwerben (JuSoPro Artikel 11,
SAM-Spitzenfinanzierung, ABM) schlugen bis-
her fehl. 

Der Druck auf die verbleibenden Mitarbeite-
rInnen, allen Rat suchenden jungen Leuten ein
Hilfeangebot zu unterbreiten und sie trotz der
erhöhten Belastung in gleich bleibender Qua-
lität zu unterstützen, ist überaus groß und wirkt
zunehmend bedrohlich. Ob die wesentlichen
Merkmale der RAN-Konzeption – Niedrig-
schwelligkeit (aufsuchende Arbeit in den Stadt-
teilen und Beratung ohne lange Wartezeiten),
ganzheitliche Betreuung im Rahmen von Bezie-
hungsarbeit, nachgehende Betreuung zur Ver-
meidung vorzeitiger Abbrüche - in der bewähr-
ten Form aufrecht erhalten werden können,
wird sich im Jahresverlauf zeigen müssen. 

Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass die
große Nachfrage nach Hilfestellungen und Be-
ratung zwangsläufig zur Vergabe immer län-
gerfristigerer Termine für Erstgespräche und
zur Verkürzung der Betreuungszeiten führt. Ge-
rade die schwächsten jungen Leute, für die die
Konzeption eigentlich entwickelt wurde, deren
Ansprache, Betreuung und berufliche Einglie-
derung jedoch besonders zeitaufwendig sind,
drohen bei dieser Entwicklung auf der Strecke
zu bleiben.   

Im Landkreis Hannover kann das neue Team
demgegenüber optimistisch in die Zukunft
sehen: 

Hier ist die kommunale Kofinanzierung durch
das Jugendamt des Landkreises sowie durch
Zuschüsse der Städte Garbsen und Seelze - an-
ders als in Hannover - bereits für die kom-men-
den drei Jahre gesichert. Zusätzlich soll zum
Sommer 2001 eine weitere Personalstelle für
RABaZ eingerichtet werden. 

Darüber hinaus stellen Garbsen und Seelze
kostenlos Räume zur Verfügung und sind bei
der Öffentlichkeitsarbeit für die neue Einrich-
tung behilflich. Die aufsuchende Arbeit ist zum
Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden
Berichts angelaufen, und beide RAN-Mitarbei-
terInnen haben begonnen, sich ihr neues Ar-
beitsumfeld mit seinen vielfältigen neuen Her-
ausforderungen und mit sehr viel Unterstüt-
zung von den Kooperationspartnern vor Ort zu
erschließen. 

Hannover, den 29.05.2001

gez. Rommel
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E&C-Team der Johann Daniel Lawaetz-Stiftung

Festlegung der thematischen

Prioritäten für die nächste Re-

gionalkonferenz

Die Veranstaltungsreihe der Regionalkonfe-
renzen im Rahmen des Bundesmodellpro-
gramms E&C ist als kontinuierliches Informati-
ons- und Austauschforum für Praktiker und In-
teressierte der E&C-Standorte angelegt. Die In-
tervalle der Konferenzen sind halbjährlich, das
heißt es werden bis zum Ende der Programm-
laufzeit in der Mitte des Jahres 2003 insgesamt
fünf Regionalkonferenzen stattfinden. 

Die Lawaetz-Stiftung als Veranstalterin der
Regionalkonferenzen für die Bundesländer Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen und Schleswig-Holstein richtet ihr
Ta-gungskonzept passgenau auf die Bearbei-
tung aktueller Informations- und Diskussions-
bedarfe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus, so dass die Bestimmung bzw. Festlegung
von Themen für die Folgeveranstaltung ein ver-
bindlicher Bestandteil einer jeden Regional-
konferenz ist.

Zu diesem Zweck befand sich in der Mappe
der Tagungsunterlagen ein ‚Wahlzettel’, der
Themenvorschläge für die Folgekonferenz ent-
hielt und von insgesamt 36 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ausgefüllt und abgegeben
wurde.

Für die nächste Regionalkonferenz, die vor-
aussichtlich in der zweiten Novemberhälfte
2001 stattfinden wird, haben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ihre thematischen Prioritä-
ten aus der Auswahl z.Zt. relevanter Themen in
einem anonymen Abstimmungsverfahren fol-
gendermaßen getroffen:

Die Übersicht zeigt die Verteilung der thema-
tischen Prioritäten für die zweite Regional-
konfe-renz Nord/ West, die voraussichtlich im
November stattfinden wird. Deutlich auf Platz 1
liegt das Thema ‚Projektfinanzierung und För-
derprogramme’ mit über 80% aller abgegebe-
nen Voten. An zweiter Stelle wurde ein Infor-
mations- und Kommunikationsbedarf über Be-
teili-gungs- und Aktivierungsformen genannt.

Diese beiden Themen werden im Fokus der
Vorbereitungen der nächsten Regionalkonfe-
renz stehen. Ob eine Beschränkung auf Finan-
zierung und Förderprogramme sinnvoll ist,
oder ob beide Themen parallel bearbeitet wer-
den können, ist z.Zt. noch offen.
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Themen Voten in %

Projektfinanzierung und 
Förderprogramme 80,6%

Beteiligungs- und 
Aktivierungsformen 61,1%

Wirtschaft und Soziale Arbeit: 
Gemeinsam fürs Quartier 55,6%

Gewalt und Fremdenfeindlichkeit 33,3%

Geschlechtsspezifische Perspek-
tiven der Quartiersentwicklung 22,2%

Drogen und Sucht 5,6%
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Konferenzprogramm

9.30 Öffnung des Tagungsbüros und Kaffee

10.00 Hartmut Brocke, Stiftung SPI
Vorstellung des Programmkonzeptes E&C

10.15 Dr. Friedel Schier, Good Practice-Center im Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB
Kooperationen an der Schnittstelle Jugendhilfe, Schule und Berufsbildung:
Einführung und Praxisbeispiel

11.15 Dr. Ralf Sänger, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
Netzwerke in der Jugendhilfe: Organisation und politische Verankerung

12.15 Vorstellung und Belegung der Arbeitsgruppen für den Nachmittag

12.30 Mittagsbuffet

13.30 Moderierte Arbeitsgruppen

AG 1: Kooperative Strategien beim Übergang von Schule und Beruf

Dr. Friedel Schier (BIBB) / Reinhold Gravelmann (RAN Hannover)

AG 2: Vernetzung in einer sozialräumlichen Jugendhilfe: Theorie und Praxis 

Dr. Ralf Sänger / ISM

AG 3: Beteiligung und Aktivierung junger Menschen in der sozialen Stadtentwicklung: 

Möglichkeiten und Grenzen

Klaus Hagedorn / Quartiersmanagement Hamburg Lohbrügge-Nord der Lawaetz-Stiftung

15.15 Kaffeepause

15.30 Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse:
" Diskussion der Thesen und Ergebnisse
" Formulierung von weitergehenden Fragen und Bedarfen 

16.45 Festlegung der thematischen Prioritäten für die nächste Konferenz

17.00 Ende der ersten Regionalkonferenz 
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05361/ 77 95 59, Fax: 05361/ 77 95 60
spacewalk@t-online.de
04121/ 231 249, Fax: 04121/ 231 343
stadt.elmshorn@t-online
05551/ 99 74 38, Fax: 05551/ 99 74 37

0202/ 24 51 970, Fax: 0202/ 24 51 970
nbh.offentuer@t-online.de
05321/ 4 61 94

06131/ 32 84 88, Fax: 06131/ 32 84 89

0209/ 120 43 13, Fax: 0209/ 120 43 19
51bfl@gelsen-net.de
030/ 457 986 25, Fax: 030/ 457 986 50
scheeres@eundc.de
0228/ 107 13 28
schier@bibb.de
040/ 43 29 33 11, Fax: 040/ 43 29 33 10
schmalriede@lawaetz.de
04221/ 12 39 83, Fax: 04221/ 12 39 84

040/ 42854 7549, Fax: 040/ 42854 7335
bernd.schmidt1@hamburg-mitte.hamburg.de
0511/ 49 96 84, Fax: 0511/ 49 95 84
juergen.schrader-bendfeldt@bv-hannover.awo.de

schridde@ipw.uni-hannover.de
04221/ 12 39 83, Fax: 04221/ 12 39 84

0221/ 809 62 40, Fax: 0221/ 809 62 52
b.selbach@ljr.de
0551/ 488 64 80
migrationszentrum@t-online.de
0511/ 373 10 24, Fax: 0511/ 373 10 25
lift@awo-hannover.de
0221/ 892 44 29
steege@stadt.duesseldorf.de
040/ 43 13 93 66, Fax: 040/ 43 13 93 58
krimhild.strenger@steg-hh.de
05021/ 924473, Fax: 05021/ 924503

0551/ 63 754, Fax: 0551/ 63 759
hdkpost@t-online.de

heikowichert@gmx.de
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Wrobel, Dieter

Ysker, Dirk

Treffpunkt Bloherfelde Oldenburg

Bürgerzentrum Achim

Bloherfelder Str. 173
26129 Oldenburg
Worpsweder Str. 110
28832 Achim

0441/ 560 11 65, Fax: 0441/ 560 11 65

04202/ 8 32 38, Fax: 04202/ 91 03 57


